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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Seit die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) 2013 ihre strengen
Nutzungsbedingungen für die von ihr verwaltete Rütli-Wiese gelockert hat, sind
Parteien und andere Organisationen berechtigt, politische Veranstaltungen bei der
Wiege der Nation abzuhalten. Dies war bis anhin strikte untersagt gewesen. Allerdings
will die SGG nach wie vor verhindern, dass der bedeutende Standort für Propaganda-
Aktivitäten, partikuläre politische Ziele oder kommerzielle Zwecke missbraucht wird.
Besuchergruppen mit mehr als 50 Personen benötigen deshalb nach wie vor eine
Bewilligung durch die SGG, und Veranstaltungen zu Themen, über die in den folgenden
drei Monaten abgestimmt wird, oder Parteiversammlungen in den sechs Monaten vor
eidgenössischen oder kantonalen Wahlen bleiben verboten. Ebenfalls untersagt bleiben
sollen Anlässe, die sich gegen bestimmte Gruppen richten, die gesellschaftlich-
kulturelle Vielfalt nicht akzeptieren oder thematisch polarisieren. Die SGG hatte das
vorher geltende Parteiverbot seit dem Zweiten Weltkrieg konsequent durchgesetzt. Für
Probleme hatte über längere Zeit die rechtsextreme Szene gesorgt, die das Rütli immer
wieder für Propaganda-Zwecke missbraucht hatte. Wirbel hatten im Mai 2011 zudem ein
unbewilligter Anlass der SVP auf dem Rütli sowie das kurz darauf erteilte Verbot an
verschiedene Innerschweizer CVP-Kantonalparteien verursacht, die Wiese für eine
Rede von Bundesrätin Doris Leuthard zur Verfügung zu stellen. Es waren just diese zwei
Parteien, die beim Bundesrat Druck für eine Öffnung des Rütlis für politische
Organisationen machten. Zwar wurde eine Motion der SVP in den Räten nicht
behandelt, ein Postulat Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) brachte die Regierung und die
SGG aber an einen gemeinsamen Tisch, worauf die Rütli-Verwalterin schliesslich
einlenkte. Glanzmann-Hunkeler zeigte sich froh ob dem neuen Reglement. Weniger
zufrieden war die SVP, die – wie in einer im März 2014 eingereichten Interpellation von
Peter Keller (svp, NW) angedeutet – befürchtete, zur auf der Wiege der Nation
unerwünschten Partei erklärt zu werden, da sie als Partei notwendigerweise
polarisierende Themen anpacke. Ob der Antwort des Bundesrates, er vertraue als
Oberaufsicht über die SGG, dass die Gesellschaft die Benutzerordnung mit dem
notwendigen Augenmass anwenden werde, zeigte sich der Interpellent nicht befriedigt.
Im November 2014 ärgerte sich alt-Bundesrat Christoph Blocher in der Sonntagspresse
über den durch die SGG verhängten „Maulkorb für Politiker“. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2014
MARC BÜHLMANN

Auch 2014 war die direkte Demokratie Auslöserin für Gedanken und Polemik zur
nationalen Kohäsion. Allen voran das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative sorgte für
zahlreiche Reaktionen. So wurde etwa der sich bei der Abstimmung zeigende
Sprachgraben kurz nach dem Urnengang vom ehemaligen SVP-Bundesrat Christoph
Blocher mit einem „schwächeren Bewusstsein der Welschen für die Schweiz“ erklärt.
Diese in einem Interview mit der BaZ gemachte Aussage sorgte auf beiden Seiten der
Saane für teilweise harsche Reaktionen. Künstlerisch wurde die Aussage vom Maison du
dessin de presse in Morge verarbeitet, wo eine Ausstellung mit dem Titel „Les Romands
sont-ils Suisses?“ mit verschiedenen Karikaturen zum Thema stattfand. Blocher hatte
bereits Anfang Januar – wie bereits vor der EWR-Abstimmung 1992 – Niklaus von Flüe
bemüht, der gemahnt haben soll, den Zaun nicht zu weit zu machen. Die sich auf der
Verliererseite breit machende Konsternation verschaffte sich in einigen
Unmutsbekundungen Luft. So demonstrierten Anfang März auf Aufruf eines Bündnisses
von verschiedenen Parteien, Gewerkschaften und Ausländerorganisationen rund 12'000
Personen auf dem Bundesplatz für eine offene und solidarische Schweiz. Mehrere
Organisationen – ähnlich wie noch 1992 nach dem EWR-Nein – wurden ins Leben
gerufen, so etwa die Aktion Libero, die sich unter anderem für den Erhalt der
bilateralen Verträge einsetzen will. Mitte Oktober riefen über 100 Persönlichkeiten,
darunter etwa auch die alt-Bundesräte Pascal Couchepin (fdp, VS) und Micheline
Calmy-Rey (sp, GE) zu einem Überdenken der negativen Einstellung zur europäischen
Integration der Schweiz auf. Die Weltoffenheit der Schweiz und die guten
wirtschaftlichen Beziehungen zur EU waren zudem häufiger Gegenstand der
behördlichen 1.-August-Reden. Ausnahme bildete Bundesrat Maurer, der Carl Spittelers
„Standpunkt“ als Appell für die Eigenständigkeit und Neutralität der Schweiz zitierte.
Beklagt wurde im Berichtjahr auch hie und da ein Wandel von der Konkordanz zur
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„Diskordanz“: Die noch 2011 mit der Stärkung der „neuen“ Mitte einhergehende
Hoffnung auf ein Ende der Polarisierung habe sich zerschlagen, die Regierungsparteien
seien nicht mehr an Kompromissen interessiert und die Stimmbevölkerung – aufgehetzt
von Brandstiftern – habe auf Fundamentalopposition geschaltet. Die Schweizer Politik
müsse wieder zu mehr Verständigung zurückkehren. Bei einer im August
veröffentlichten GfS-Umfrage bei rund 1000 Befragten unterstützten 75% die
Forderung nach mehr Kompromissbereitschaft, um das politische System zu stärken
und zu deblockieren. Für Diskussionen sorgten die Vorwürfe der Parteipräsidenten der
SP und der BDP: Martin Landolt (bdp, GL) wie auch Christian Levrat (sp, FR) warfen der
SVP „faschistoide Tendenzen“ vor. Levrat begründete dies damit, dass die Volkspartei
die Institutionen verleumde, Völker- und Menschenrechte angreife und das Asylrecht
abschaffen wolle. Auch der Parteipräsident der BDP, Martin Landolt, attackierte die SVP
und warf ihr eine die menschliche Würde missachtende und heuchlerische Politik vor.
Er frage sich, bis zu welchem Punkt eine Politik „noch brauner werden“ müsse, „bis alle
merken, dass sie stinkt“. Die als „provozierender Elektroschock“ (Levrat) gedachten
Vorwürfe stiessen auch bei Rechtsextremismus-Experten auf Kritik. Während CVP-
Präsident Darbellay eine gewisse Radikalisierung der SVP nicht abstreiten, dafür aber
keine Vergleiche mit dem Faschismus anstellen wollte, kritisierte der Parteipräsident
der FDP, Philipp Müller (AG), die Debatte als „daneben“. Nicht zu den Vorwürfen
äussern wollte sich SVP-Parteipräsident Toni Brunner (SG). In den Medien wurden die
Vorwürfe unterschiedlich kommentiert. Während die NZZ etwa darauf hinwies, dass die
politischen Debatten in der Regel sachlich blieben, wurden die Parteichefs im Blick als
Politclowns betitelt. Die Ablehnung der teilweise als Schicksalsabstimmungen
bezeichneten drei Initiativen, die im November zur Abstimmung gelangten – Ecopop-
Initiative, Abschaffung der Pauschalbesteuerung und Goldinitiative – schien zumindest
vorübergehend die Diskussionen um den nationalen Zusammenhalt etwas zu
beruhigen. 2

Im Wahljahr stiessen die 1.-August-Ansprachen von Bundesräten und
Parteipräsidenten auf grössere mediale Resonanz. Dabei schlugen die Vertreter der
Parteien lautere Töne an und richteten ihre Festreden thematisch anders aus als die
Regierungsmitglieder. So warnte etwa SVP-Parteipräsident Toni Brunner vor der
Zuwanderung, die noch immer nicht gestoppt worden sei. SP-Präsident Christian Levrat
warf der SVP Polemik und Niveaulosigkeit vor und rief dazu auf, Menschen in Not
aufzunehmen. Christophe Darbellay - Präsident der CVP - warnte vor "Brandstiftern",
die Panik schürten, obwohl die Integration von Einwanderinnen und Einwandern trotz
einigen Problemen gut funktioniere. Auch BDP-Präsident Martin Landolt sprach sich für
eine Aufnahme von Zuflucht suchenden Menschen aus. Das seien nicht einfach
Wirtschaftsflüchtlinge, sondern Menschen, die per Geburt weniger privilegiert seien als
Schweizerinnen und Schweizer. 
Die Bundesrätinnen und Bundesräte betonten derweil eher die Europapolitik. In ihrer
Radioansprache und ihrer Festrede auf dem Rütli betonte Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga, dass die anstehenden Weichenstellungen mit Europa nur mit
einer lösungsorientierten politischen Kultur bewältigt werden könnten. Auch Eveline
Widmer-Schlumpf betonte bei ihrer Festrede in Titterten (BL), dass schrille Töne in der
Politik nicht zu Lösungen führten. Leider werde die Kultur des Ausgleichs von einigen
immer stärker aufs Spiel gesetzt. Die wirtschaftliche Bedeutung der Zusammenarbeit
mit der EU wurde von Doris Leuthard in Ottenbach (ZH) und Zurzach (AG) betont. Als
einzige Magistratin sprach sie auch die Flüchtlingspolitik an: Die Schweiz könne im
Bewusstsein ihrer humanitären Tradition mehr tun als andere Länder. Die Wirtschaft
war Thema von Johann Schneider-Ammanns Rede. Auch der Wirtschaftsminister, der
ebenfalls im Kanton Basel-Landschaft, in Allschwil und in Windisch (AG), auftrat,
betonte dabei die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Europa. Einer Stärkung des
inneren Zusammenhaltes redeten Didier Burkhalter (in Zürich und in Sumiswald, BE)
und Alain Berset (in Lindau, ZH) das Wort - Berset war der einzige Regierungsvertreter,
der zudem auch noch eine Ansprache in der Romandie hielt (in Sierre, VS): Die
Masseneinwanderungsinitiative scheine die Schweiz gespalten zu haben; trotz
wachsender kultureller Vielfalt müsse die Gesellschaft aber zusammengehalten werden.
Einzig Ueli Maurer warnte in Grosswangen (LU) und Nottwil (LU) vor einem engeren
Anschluss an die EU und lobte auch bezugnehmend auf die Geschichte der
Eidgenossenschaft den bewährten Weg der Unabhängigkeit. 3
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Le 30 avril 2017 fut jour de fête dans la commune de Sarnen dans le canton d'Obwald.
En effet, les 600 ans de la naissance du "Frère Nicolas" furent marqués par des
célébrations à la hauteur du personnage historique. Pas moins de 300 officiels, dont la
présidente de la Confédération Doris Leuthard, étaient présents à l'invitation du canton
d'Obwald. Mis à part les cantons de Vaud et d'Appenzell Rhodes-Intérieures qui
n'étaient pas représentés par un membre de leur gouvernement (les premiers étant
occupés par les élections de l'exécutif cantonal ayant lieu au même moment et les
seconds ayant leur Landsgemeinde le même jour), tous les cantons ont envoyé un
représentant pour célébrer cet anniversaire. Niklaus von Flüe – qui deviendra plus tard
Frère Nicolas – est notamment connu pour être entré en pèlerinage et avoir eu une
vision le poussant à s'établir en ermite proche de sa maison, commençant un jeûne qui
aurait duré 20 ans. 
De par son intérêt pour la société et la politique, il se serait également impliqué dans la
signature du Convenant de Stans de 1481 qui vit les cantons-villes et cantons
campagnards – en situation de conflit vis-à-vis de l'admission au sein de la
Confédération des cités de Fribourg et de Soleure – résoudre leurs différends. Grâce à
la médiation avisée de Niklaus von Flüe, les cantons de la Confédération réussirent à
s'accorder pour permettre aux deux villes de rejoindre la Confédération. Ce convenant
reste pour beaucoup l'un des jalons de l'identité des confédérés. De par son
importance historique, la Poste a édité un timbre en l'honneur de l'entremetteur. 
Mais l'anniversaire de la naissance du Frère Nicolas est également marqué par une
controverse autour de la cérémonie qu'un comité proche du parti de l'UDC a prévu
d'organiser le 19 août, ainsi que de l'invitation faite à l'évêque de Coire Vitus Huonder à
venir y tenir un discours. Certains, comme l'ancien curé-doyen d'Obwald ainsi
qu'ancien curé de Kerns Karl Imfeld, critiquent l'implication d'un homme d'église dans
une cérémonie organisée par un cercle de politiciens.
Cette cérémonie parallèle est l'occasion, selon l'historien Thomas Maissen, pour
Christoph Blocher – également invité à y donner un discours – d'utiliser, à des fins
politiques, cette figure qu'est Niklaus von Flüe en s'appuyant sur ses paroles. Celles-ci
– relatées 50 ans après sa mort – sont, pour certains, les prémices d'une Suisse neutre
et indépendante. Thomas Maissen précise toutefois qu'à l'époque où Frère Nicolas
était en vie, la Suisse n'était pas un Etat et que le concept de neutralité n'apparaîtra
qu'au 17ème siècle. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.01.2017
KAREL ZIEHLI

Image der Schweiz im Ausland

Anfang Oktober 2017 wurde bekannt, dass der Waadtländer Jacques Dubochet,
zusammen mit Joachim Frank von der Columbia University in New York und Richard
Henderson von der Cambridge University, den Nobelpreis für Chemie 2017 gewonnen
hat. Die drei wurden von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften für
ihre Entwicklung der sogenannten Kryo-Elektronenmikroskopie ausgezeichnet, womit
Biomoleküle in Bewegung und mit atomgenauer Auflösung abgebildet werden können.
«Die Kryo-Elektronenmikroskopie hat die Biochemie in ein neues Zeitalter
katapultiert», wurde das Nobelkomitee im Tages-Anzeiger zitiert; nie zuvor sei es so
leicht gewesen, Livebilder von Biomolekülen wie etwa Proteinen oder DNA einzufangen.
Bundespräsidentin Doris Leuthard gehörte zu den ersten Gratulanten und teilte über
ihren Sprecher mit, dass diese Auszeichnung für die hervorragende Forschungsarbeit
sie stolz mache auf die Schweiz. Dubochet hatte zuletzt eine Professur an der
Universität Lausanne inne gehabt, bevor er 2007 emeritiert wurde. Biographisch fällt
insbesondere seine Legasthenie auf, die ein Schulpsychologe festgestellt hatte.
Dubochet war der erste Legasthenie-Fall in der Geschichte des Kantons Waadt; seine
Karriere verdanke er dem Widerstand seiner Eltern gegen seinen Ausschluss aus der
Regelschule und einem Schuldirektor, der «schlau genug» war, ihn trotz seiner Lese-
und Rechtschreibstörung in die Primarschule aufzunehmen, so Dubochet im Tages-
Anzeiger. In der NZZ sagte er, dass ihm das Legasthenikersein erlaubt hätte, «in allem
schlecht zu sein» und dass er dadurch ein Verständnis entwickelt habe für jene, die mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hätten. Dubochet ist Mitglied des Stadtparlaments von
Morges VD, in dem er für die SP politisiert. Er ist der 28. Schweizer Nobelpreisträger;
zuletzt hatte 2002 Kurt Wüthrich den renommierten Wissenschaftspreis gewonnen,
ebenfalls in Chemie. 5
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Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
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«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 6

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

CVP-Präsident Darbellay (VS) hatte bereits im Februar angekündigt, dass seine Partei
der FDP bei der nächsten Vakanz einen ihrer beiden Sitze streitig machen werde. Dabei
rechtfertigte die CVP ihren Anspruch sowohl politisch als auch rechnerisch. Politisch
sei die CVP zu bevorzugen, weil die FDP nach rechts in die Näher der SVP gerutscht sei
und nur die CVP die wahre Mitte verkörpere. Rechnerisch gesehen habe die FDP zwar
bei den letzten Wahlen den grösseren Wähleranteil erreicht, die Fraktionsgemeinschaft
aus CVP, GLP und EVP verfüge aber über die grössere Nationalratsfraktion. Nachdem
sich zuerst Darbellay selbst ins Spiel gebracht hatte, kristallisierte sich bald Ständerat
und Fraktionschef Urs Schwaller (FR) als aussichtsreichster Kandidat heraus. Sein
Manko bestand allerdings darin, dass er deutscher Muttersprache ist und zudem auch
im deutschsprachigen Teil des mehrheitlich französischsprachigen Kantons wohnt. Von
der FDP und auch von einem Teil der französischsprachigen Presse wurde sofort
moniert, dass er deshalb nicht als Vertreter der Romandie gelten könne. Seine
Kantonalpartei nominierte nicht nur ihn, sondern auch den französischsprachigen
Freiburger Nationalrat de Buman. Die CVP-Fraktion entschied sich für eine
Einerkandidatur und portierte Schwaller.

Die Medien spekulierten bereits vor der Rücktrittserklärung Couchepins über
erfolgversprechende freisinnige Kandidaturen aus der Romandie und dem Tessin. Im
Vordergrund standen dabei Nationalrat und Parteipräsident Fulvio Pelli (TI), Ständerat
Didier Burkhalter (NE), die beiden Genfer Nationalräte Martine Brunschwig Graf und
Christian Lüscher, welche ursprünglich zu den Liberalen gehört hatten, sowie der
Waadtländer Regierungsrat Pascal Broulis. Von ihren respektiven Kantonalparteien
zuhanden der FDP-Fraktion nominiert wurden Burkhalter, Brunschwig Graf und
Lüscher; Pelli wurde von seiner Kantonalpartei empfohlen, aber nicht als offizieller
Kandidat angemeldet. Die freisinnig-liberale Fraktion entschied sich Ende August für
ein Zweierticket und schickte Burkhalter und Lüscher ins Rennen. 7
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Der 2016 amtierende Bundespräsident Johann Schneider-Ammann wählte für das
Bundesratsfoto 2016 als Hintergrund die Buchbinderei der Stämpfli AG. Die
Magistratinnen und Magistraten stehen nebeneinander vor Druckmaschinen, wobei nur
der Bundespräsident und die amtierende Vizepräsidentin Doris Leuthard den Blick in
die Kamera richten und die Blicke der restlichen fünf Bundesratsmitglieder sowie des
neuen Bundeskanzlers Walter Thurnherr ihnen zugewandt sind. Der Wirtschaftsminister
wollte zudem, dass man auf dem Bild auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma
sieht. Das Bild stehe für sein Engagement für die Schweizer Industrie – so die
Begründung Schneider-Ammans für die Wahl des Kontextes. Ein aktuelles Portrait des
Gesamtbundesrates wird seit 1993 jeweils zu Beginn eines neuen Jahres geschossen. 8
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Nach einer Phase fast jährlicher Rücktritte aus dem Bundesrat zwischen 2005 und 2011
zeichnete sich das Bundesratskollegium seit der Wahl von Alain Berset 2011 durch eine
relativ lange Phase der Stabilität aus. Zwar trat dann auf die Wahlen 2015 Eveline
Widmer-Schlumpf zurück, die im Vergleich wenigen Wechsel regten
Pressevertreterinnen und -vertreter aber zu zahlreichen Spekulationen an. Gerüchte
über Rückritte und mögliche Nachfolger betrafen insbesondere Doris Leuthard und
Johann Schneider-Ammann. Wie nachhaltig solche Spekulationen sind, lässt sich an
einer nicht abschliessenden kleinen Retrospektive für das Jahr 2016 aufzeigen: 
Bei der Nomination von Walter Thurnherr zum Bundeskanzler wurde bereits 2015
gemutmasst, dass Doris Leuthard bald zurücktreten werde, weil sie mit Thurnherr einen
engen Mitarbeiter ziehen lasse. Als mögliche Nachfolger der amtsältesten Magistratin
wurden der damalige CVP-Präsident Christoph Darbellay sowie Filippo Lombardi und
Pirmin Bischof gehandelt. Vor der Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative ortete
die Sonntagszeitung im Oktober 2016 Fehltritte bei der Energieministerin, die darauf
hindeuteten, dass sie wohl bald ihren Rücktritt ankündigen werde. Ende 2016
spekulierte der Sonntags-Blick über einen Rücktritt der Aargauerin nach ihrem zweiten
Präsidialjahr 2017. Als Nachfolger brachte das Sonntagsblatt neben Konrad Graber und
Gerhard Pfister auch Bundekanzler Thurnherr ins Gespräch.  
Ein Insider gab im nachrichtenarmen Sommer 2016 mehreren Westschweizer Medien zu
Protokoll, dass Johann Schneider-Ammann bald zurücktreten werde. Der Berner sei
amtsmüde und mehrere dynamischere potenzielle Nachfolger stünden bereit. Genannt
wurden etwa Karin Keller-Sutter, Andrea Caroni, Martin Schmid oder Ruedi Noser. Auch
die Zeitung Blick stimmte im September 2016 in diesen Chor mit ein und sprach von
einem lethargischen Magistraten, der innerlich bereits gekündigt habe. Freilich stellte
sich einige Tage darauf heraus, dass der Berner unter einer gebrochenen Rippe zu
leiden hatte und deshalb etwas müde war. Der Sitz des Berner FDP-Bundesrats kam
dann mit dem im Oktober lauter werdenden Anspruch der Ostschweiz auf einen
Bundesratssitz zumindest medial ins Wackeln. Als Ostschweizer Vertretung kämen laut
St. Galler Tagblatt eigentlich nur Karin Keller-Sutter oder Martin Schmid, beide von der
FDP, in Frage. Dies setzte freilich einen Rücktritt von Schneider-Ammann voraus. Auch
die BaZ sprach im November von sich mehrenden Gerüchten eines baldigen Rücktritts
– es sei nicht unwahrscheinlich, dass Schneider-Ammann auf das Ende seines
Präsidialjahres 2016 noch seinen Austritt aus der Landesregierung bekannt geben
werde. 9
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Die Zusammensetzung des Bundesrates ist immer wieder Gegenstand von Debatten.
Sei es die regionale, die sprachliche oder eine gendergerechtere Vertretung – die
Diskussionen drehen sich in der Regel um die deskriptive Repräsentation des
Exekutivgremiums und weniger um die substanzielle, also die Frage, ob das Kollegium
inhaltlich die Interessen der Bevölkerung zu vertreten im Stande ist. 
Besonders virulent und medial begleitet werden diese Debatten jeweils bei
anstehenden Bundesratswahlen. Bei der Wahl von Guy Parmelin 2015 machte sich etwa
Unmut in der Ostschweiz breit, da die sieben Kantone der Ostschweiz (SG, TG, GR, SH,
GL, AR, AI), und damit rund 1.1 Mio. Einwohner, zum zweiten Mal seit 1848 nicht in der
Bundesregierung vertreten sind, wohingegen die Romandie mit etwa der Hälfte an
Einwohnerinnen und Einwohnern mit Parmelin, Burkhalter und Berset sogar dreifach
vertreten sei. Roland Eberle (svp, TG) gab in der NZZ zu Protokoll, dass fünf der sieben
Bundesräte nun „Burgunder” seien, die wesentlich zentralistischer und etatistischer
dächten als „Alemannen”. Die Ostschweiz, die sich „an den Rand gedrängt” fühle (SGT),
fordere deshalb eine Korrektur bei der nächsten Vakanz. In der Tat stellte die
Ostschweizer Regierungskonferenz diese Forderung in einem Schreiben, um die
Parteispitzen zu sensibilisieren. 
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Bei der Sprachenfrage drehte sich die Debatte bis zur Wahl von Ignazio Cassis 2017
lange um den Aspekt der Vertretung des Tessins in der Landesregierung. Der Südkanton
war seit 1999 und dem Rücktritt von Flavio Cotti nicht mehr im Bundesrat vertreten.
Zwar hatte die SVP mit Norman Gobbi (TI, lega) bei der Besetzung des leer gewordenen
Sitzes von Eveline Widmer-Schlumpf auch einen Tessiner Kandidaten aufgestellt, um
die Untervertretung der Südschweiz beheben zu helfen. Weil es sich um einen Lega-
Politiker handelte – der im Parlament als kaum wählbar galt –, wurde dieses Manöver
allerdings als „wenig glaubhaft” bezeichnet (NZZ). Mit der Wahl von Cassis ebbte die
Diskussion um die Vertretung der Sprachregion wieder ab. 

Ein zentraler Bestandteil der Debatten ist schliesslich die Frage der Vertretung der
Frauen im Bundesrat. Waren Ende September 2010 die Frauen im Bundesrat erstmals in
der Mehrheit – das Interregnum dauerte allerdings lediglich 14 Monate –, sieht es nach
dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015 und der Rücktrittsankündigung
von Doris Leuthard Mitte 2017 so aus, als könnte Simonetta Sommaruga bald die einzige
Frau im Kollegium sein. Ein Bundesrat mit nur einer Frau sei kein Abbild der
Gesellschaft mehr, liess sich Yvonne Feri (sp, AG), Präsidentin der SP-Frauen, in der NZZ
protokollieren. Bereits nach der Wahl von Guy Parmelin hegte Alliance F – der Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen – die Idee einer Verfassungsbestimmung,
gemäss der nicht nur die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen im
Bundesrat vertreten sein sollen, wie dies die Verfassung bereits vorsieht, sondern auch
die Frauen. Zwar hatte die GP bei der Wahl von Parmelin versucht, mit ihren Stimmen
für Viola Amherd (cvp, VS) ein Zeichen zu setzen, und die FDP hatte neben dem
gewählten Ignazio Cassis und Pierre Maudet (GE) mit Isabelle Moret (VD) auch eine Frau
auf das Dreierticket gesetzt – was von verschiedener Seite mit Nachdruck gefordert
worden war –, die Wahl fiel letztlich aber in beiden Fällen auf einen Mann. Damit der
Bundesrat seine Vorbildfunktion wahrnehmen könne – nur eine ausreichende
Frauenvertretung zeige, dass Regieren kein Männerberuf sei – setzte Alliance F Anfang
2017 ihre Idee in die Tat um: Maya Graf (gp, BL), die Präsidentin von Alliance F, reichte
eine entsprechende parlamentarische Initiative ein. 

Freilich gibt es in diesen Debatten allerdings auch immer wieder etwas leisere Stimmen,
die eher den substanziellen Aspekt der Vertretung betonen und die Qualifikation der
Magistratinnen und Magistraten höher gewichten als deren regionale oder sprachliche
Herkunft. Das beste Argument einer regionalen Vertretung sei eine überzeugende
Kandidatur – so etwa ein Kommentar in der NZZ. Darüber hinaus zeigt eine langfristige
Betrachtung, dass von einer Untervertretung der verschiedenen Landesteile kaum
gesprochen werden kann. Eine stärkere Betonung substanzieller Repräsentation würde
auch den Zugang zur Exekutive für andere Parteien öffnen. Mit den Erfolgen der Grünen
in den kantonalen Wahlen und einer möglichen „Öko-Allianz” (AZ) zwischen GP und GLP,
die nach den Wahlen 2015 zusammen über 11.7 Wähleranteil verfügen, also 0.1 Prozent
mehr als die CVP, könnte aus einer Umweltschutz-Perspektive auch ein Anspruch
dieser beiden Parteien auf einen Regierungssitz erhoben werden. Auch in dieser
Hinsicht werden die eidgenössischen Wahlen 2019 spannend werden. 10

Das Bundesratsfoto 2017 ist in schwarz-weiss und im Hochformat gehalten. In Form
einer Pyramide sind die Köpfe der Magistratinnen und Magistraten sowie des
Bundeskanzlers abgebildet. Doris Leuthard, die als Bundespräsidentin die Komposition
des Bildes mitbestimmt, überragt dabei neben Alain Berset, dem Vizepräsidenten, die
auf der mittleren Ebene des Bildes angeordneten Didier Burkhalter, Ueli Maurer und
Simonetta Sommaruga und die zuunterst erscheinenden Walter Thurnherr, Guy
Parmelin und Johann Schneider-Ammann. Im unteren Fünftel des Bildes sind zudem
die Silhouetten der acht Personen abgebildet. Beat Mumenthaler, der Fotograph, wollte
laut eigener Aussage die einzelnen Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen. Das
Bundesratsfoto 2017 wurde in einer Auflage von 55'000 Exemplaren gedruckt.
Die Medien machen sich jeweils einen Sport daraus, das Bild zu kommentieren. So
kritisierte etwa der „Sonntag“ die Aussage Mumenthalers, weil sich die Persönlichkeiten
in der Exekutive ja eigentlich im Interesse des Ganzen zurückstellen müssten. Die
„Sonntags-Zeitung“ kommentierte das Bild als „exemplarisch für die Landesregierung:
Harmonisch, aber farblos“. Im „Sonntagsblick“ wurde ein Vergleich mit einem
Plattencover der englischen Musikgruppe Queen von 1974 gezogen und die „NZZ“
machte in einer Online-Kolumne gar „etwas Mafiöses“ aus. 11
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Seit 1957 macht sich der Bundesrat am Tag nach der letzten ordentlichen Sitzung vor
den Sommerferien auf zu einem zweitägigen Wanderausflug. Die Bundesratsreise 2017
hatte also sozusagen 60-jähriges Jubiläum. Zwar hatte die Exekutive auch schon vor
1957 gemeinsame Reisen unternommen, allerdings waren das eher Inspektionen von
wichtigen Bauwerken als eigentliche „Schulreisli”, wie die Ausflüge auch etwas
despektierlich genannt werden. Seit 1961 führt der Ausflug jeweils in den Heimatkanton
der amtierenden Bundespräsidentin oder des amtierenden Bundespräsidenten, der
oder die jeweils von den sechs Kolleginnen und Kollegen, dem Kanzler bzw. der
Kanzlerin sowie den beiden Vizekanzlern bzw. Vizekanzlerinnen begleitet wird.
Entsprechend führte die Reise 2017 zunächst in den Kanton Aargau, einen der beiden
Heimatkantone von Bundespräsidentin Leuthard. Am ersten Tag setzten sich die
Exekutivmitglieder im Rahmen von Besuchen an der Fachhochschule Nordwestschweiz
und dem Hightech-Zentrum in Brugg mit Fragen zur Bildung auseinander. Nach dem
Besuch einer Hutfabrik traf sich das Kollegium in Lenzburg mit der Bevölkerung zu
einem Apéro. Nach einer kurzen Übernachtung am Hallwilersee führte die Reise die
Gruppe in den Kanton Obwalden – Sarnen ist neben Merenschwand (AG) der zweite
Heimatort von Bundespräsidentin Leuthard. Erste Station war Emmenbrücke (LU), wo
der Bundesrat die nationale Verkehrsmanagementzentrale besuchte. Mit einem
Katamaran ging die Reise von Luzern nach Alpnach (OW) weiter. Den Abschluss bildete
eine Wanderung nach Sarnen, wo noch einmal ein Treffen mit der Bevölkerung
anstand. 12
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Hatte Didier Burkhalter seinen Rücktritt überraschend und ziemlich plötzlich
eingereicht, kündigte Doris Leuthard ihren Rücktritt ungewöhnlich früh an. Sie nannte
zwar kein präzises Datum, sagte aber explizit, dass sie spätestens am Ende der
Legislatur im Jahr 2019 zurücktreten werde. Die 54-jährige aktuelle Bundespräsidentin
sitzt seit 2006 im Bundesrat. In den Medien wurden sogleich Rechenspiele angestellt.
Es sei wahrscheinlich, dass Leuthard nach ihrem Präsidialjahr zurücktrete, weil sie die
Energiestrategie 2050 gewonnen habe und im UVEK nun keine grösseren Geschäfte
mehr anstünden. Wenn sie vor Johann Schneider-Ammann zurücktreten würde – auch
dem Berner Magistraten wurden Rücktrittsabsichten angedichtet –, so wäre die CVP im
Zugzwang, eine Frau zu portieren, da in diesem Fall nur noch Simonetta Sommaruga die
Frauen vertreten würde. Vielfach wurde deshalb ein koordinierter Rücktritt gefordert,
umso mehr, als auch Ueli Maurer wohl Ende 2019 zurücktreten werde. Die BaZ forderte
den unmittelbaren Rücktritt, um zusammen mit dem Rücktritt von Burkhalter eine
Doppelvakanz zu schaffen. Dies sei das beste für das Land. Verschiedene
Parteiexponenten forderten zwar nicht einen unmittelbaren, aber doch einen
koordinierten Rücktritt, um die Besetzung der Exekutive – auch im Hinblick auf
sprachliche, regionale und Frauenfragen – besser planen zu können. 13
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In einem Interview mit der NZZ Ende April 2018 kündigte Johann Schneider-Ammann
seinen Rücktritt an. Der Berner Magistrat nannte das Legislaturende 2019 als klaren
Orientierungspunkt. Er sei angetreten, um die Vollbeschäftigung zu sichern, was ihm
gelungen sei. Er wolle allerdings in der verbleibenden Zeit «mit den Bauern noch etwas
Gutes auf die Beine stellen». Schneider-Ammann spielte hier auf das komplizierte
Landwirtschaftsdossier an, bei dem es unter anderem auch darum geht, die Bauern von
mehr Freihandel zu überzeugen.  
Die Rücktrittserklärung weckte unterschiedliche Reaktionen: Der SVP stiess
insbesondere deren Zeitpunkt sauer auf. Es sei eine Unsitte, so früh seinen Rücktritt
bekannt zu geben. Damit verkomme man zu einer «lame duck». Man habe sich an die
Amtsperiode von vier Jahren zu halten und vorzeitige Rücktritte seien nur aus
schwerwiegenden privaten oder gesundheitlichen Gründen tolerierbar. Auch die
Grünen kritisierten vorgezogene Rücktritte; diese zementierten die Kräfteverhältnisse,
dienten dem Staus Quo und dem Parteimarketing vor Wahlen. In der Tat zeigte eine
Studie, dass in den letzten hundert Jahren sieben von zehn Bundesrätinnen und
Bundesräten jeweils vor Ende einer Legislatur zurückgetreten waren. Die CVP hingegen
lobte die Ankündigung, da jetzt die Chance für eine Doppelvakanz bestehe – CVP-
Bundesrätin Doris Leuthard hatte ihren Rücktritt ja bereits im Sommer 2017
angekündigt. Freilich heizte die Aussage des FDP-Magistraten sofort die Spekulationen
um seine Nachfolge an.  
Mitte September 2018 verdichteten sich die Anzeichen, dass Schneider-Ammann
allenfalls vor Ende der Legislatur zurücktreten könnte. Zahlreiche Medien
thematisierten seine immer häufiger werdenden Aussetzer; die Aargauer Zeitung
wusste gar zu berichten, dass er auch in Bundesrats-Sitzungen ab und zu einnicke. Am
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25. September machte der Berner Bundesrat den Spekulationen dann ein Ende und gab
seinen Rücktritt auf Ende des laufenden Jahres 2018 bekannt. Damit setzte er – so die
einhellige Medienmeinung – Doris Leuthard unter Druck, die dann in der Tat zwei Tage
später ebenfalls den definitiven Termin für ihren Rücktritt bekannt gab.
In den Medien wurde Schneider-Ammann als Unternehmer und geschickter
Handelspolitiker gewürdigt, der sich für Freihandel und Berufsbildung, vor allem das
duale Bildungssystem, eingesetzt habe. Er sei allerdings oft zu gutmütig und
friedliebend gewesen und habe um des Konsens willen seine Meinung oft zurückgestellt
(BaZ). Die Liberté bezeichnete den Berner als «ministre du table ronde», warf ihm
Schwächen in der Landwirtschaftspolitik vor und gab ihm die Schuld für die Probleme
mit der Hochseeflotte. Auch nach acht Jahren in der Regierung sei der Patron mit der
Politik nie so richtig warm geworden, bilanzierten der Tages-Anzeiger und die Aargauer
Zeitung. «Immer Unternehmer, nie Politiker» fasste das St. Galler Tagblatt diese Bilanz
zusammen und auch die NZZ titelte: «Ein Patron, der nie Politiker wurde». In den
Rückschauen häufig Erwähnung fand die Rede zum Tag der Kranken des damaligen
Bundespräsidenten («rire c'est bon pour la santé»). Die WoZ hob hervor, dass
Schneider-Ammann zwar als behäbig gegolten habe, in der Sache aber ideologische,
wirtschaftsliberale Härte gezeigt habe, die ihn am Schluss immer mehr in Konflikt mit
den Bauern, den Gewerkschaften und den Parteien gebracht habe. Ziemlich anders sah
dies die Weltwoche, die den Wirtschaftsminister dafür lobte, die Wirtschaft in Ruhe
gelassen zu haben. 14

Am 27. September kündigte Doris Leuthard dann ihren definitiven Rücktritt per Ende
2018 an und erfüllte damit den vielseitigen Wunsch einer Doppelvakanz – lediglich zwei
Tage vor der Aargauerin hatte Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt ebenfalls auf
Ende Jahr bekannt gegeben. Die CVP-Magistratin gab zu Protokoll, dass der
Doppelrücktritt nicht abgesprochen gewesen sei. Schneider-Ammann habe eigentlich
gesagt, dass er bis zum Ende der Legislatur bleiben werde, während sie schon lange
gewusst habe, dass für sie Ende 2018, also nach über zwölf Jahren, Schluss sei. Weil
aber die Spekulationen ins Kraut geschossen seien, habe sie beschlossen, ihren
Rücktritt einen Tag früher als geplant zu verkünden. Leuthard erwähnte zudem, dass sie
selber eine Doppelvakanz durchaus auch kritisch sehe, da eine solche immer auch mit
Unsicherheiten und der Wahrscheinlichkeit personeller Wechsel in den Departementen
versehen sei. 
Ihre Rücktrittsverlesung vor dem Parlament verlief einigermassen emotional; unter
Tränen sagte die Magistratin, dass sie die Arbeit sehr gerne gemacht habe und hoffe,
dass man damit zufrieden sei. Die ehemalige Vorsteherin des
Volkswirtschaftsdepartements (2006 bis 2010) – damals EVD, heute WBF – und aktuelle
Vorsteherin des UVEK (zwischen 2010 und 2018) gab eine gewisse Amtsmüdigkeit zu. Die
Arbeit im Bundesrat sei schwieriger geworden, was auch der zunehmenden
Parteipolarisierung geschuldet sei. Man müsse in der Politik wieder vermehrt Lösungen
suchen statt Probleme zu bewirtschaften. Viele Probleme könnten zudem nicht mehr
aus einer rein schweizerischen Perspektive gelöst werden; ohne internationale
Vernetzung könnten die Interessen der Schweiz gar nicht mehr vertreten werden. Auch
den zunehmenden Druck der Parteien auf ihre jeweiligen Bundesrätinnen und
Bundesräte beurteilte Leuthard als negative Entwicklung für das Regierungskollegium. 
Die CVP-Magistratin erhielt viel Lob. So hoben die FDP und die SVP ihre Verdienste bei
der Sicherstellung und Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur hervor, während die SP
die Energiepolitik mit der eingeleiteten Energiewende lobte. In der Tat hatte sich die
Aargauerin von einer Atombefürworterin (die Aargauer Zeitung erinnerte an ihren
Übernamen «Atom-Doris») zur massgeblichen Treiberin des Atomausstiegs gewandelt –
was ihr die BaZ in ihrer Rückschau freilich auch als Opportunismus vorwarf. In den
Medien wurde auch vorgerechnet, dass Leuthard von 18 Volksabstimmungen, die sie
jeweils als Departementschefin zu vertreten gehabt hatte, deren 16 gewonnen habe –
einzig die Zweitwohnungsinitiative und das Referendum gegen die Autobahnvignette
(Finanzierung des Nationalstrassennetzes) habe sie trotz ihres Kommunikationstalents
und ihrer aussergewöhnlichen Dossierkenntnis nicht zu ihren Gunsten entscheiden
können. Le Temps bezeichnete die abtretende Magistratin deshalb als «artiste de la
démocratie directe». Der Blick feierte sie als «eine der erfolgreichsten Bundesrätinnen
aller Zeiten» und im St. Galler Tagblatt wurde sie als «Ausnahmepolitikerin» gewürdigt,
die sich als «Glücksfall für das Land» entpuppt habe: «Ihr politischer Instinkt gepaart
mit Bodenhaftung und Charme» habe sie in der Bevölkerung sehr beliebt gemacht. Die
NZZ erklärte ihren Abstimmungserfolg mit ihrem Instinkt für Mehrheitsfähigkeit;
allerdings habe ihr auch der Mut für Neues gefehlt. Als Wermutstropfen in Leuthards
Amtszeit wurde der Subventionsskandal der Postauto AG erörtert, der allerdings nicht
an ihr haften bleiben dürfte, weil die politische Verantwortung eher bei der
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Finanzkontrolle liege – so die Aargauer Zeitung. Die Medien waren sich zudem nicht
einig, ob das neue, noch von Leuthard initiierte Mediengesetz zu loben oder zu
verwerfen sei. Den einen war das Papier zu SRG-freundlich und führe mittelfristig zu
staatlicher Medienförderung, die anderen unterstützten den darin verpackten Vorwurf
an die fehlende Innovationsfreudigkeit privater Medien. 15

Im Konkordanzsystem Schweiz mangelt es – anders etwa als in einem System mit einem
Präsidenten – an Köpfen, mit denen man aufgrund der zunehmenden Personalisierung
Medienberichte besser verkaufen kann. Es verwundert deshalb nicht, dass sich die
Medien für einzelne Exekutivmitglieder interessieren sowie gerne und häufig auch
Spekulationen über Rücktritte und mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger
amtierender Bundesrätinnen und Bundesräte anstellen. Dies taten sie auch bereits
kurz nach der Wahl des neuen Bundesrates Cassis: Schliesslich ist nach der Wahl auch
für das Regierungskollegium immer auch vor der Wahl. 
In der Tat hatte Doris Leuthard ja bereits im Sommer 2017 ihren Rücktritt auf
spätestens Ende der Legislatur im Herbst 2019 angekündigt. Dies war eine Steilvorlage
für die Medien, die insbesondere den Umstand thematisierten, dass mit dem Rücktritt
der Aargauerin nur noch eine Frau, nämlich Simonetta Sommaruga, in der Regierung
sässe und die CVP deshalb gut daran täte, Frauen als mögliche Kandidatinnen
aufzubauen – häufig genannt wurden die Ambitionen von Viola Amherd (cvp, VS).
Freilich standen bei den Christdemokraten auch einige Männer in den Startlöchern: In
den Medien kursierten insbesondere die Namen von Parteipräsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG), der Ständeräte Konrad Graber (cvp, LU) und Pirmin Bischof (cvp, SO), aber
auch Benedikt Würth (SG, cvp), Regierungsrat des Kantons St. Gallen, und
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden als Kandidaten gehandelt. Der Bundeskanzler
winkte jedoch relativ rasch ab und auch Parteipräsident Pfister zog sich mit dem
Argument zurück, einen Austausch im Präsidium kurz vor den Wahlen vermeiden zu
wollen. Auch Konrad Graber nahm sich mit seiner Ende August gemachten
Ankündigung, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten zu wollen, aus
dem Rennen.  
Ende April 2018 gab dann auch Johann Schneider-Ammann bekannt, dass er keine
weitere Legislatur mehr anstrebe. Neben der Forderung, dass auch die FDP nun ein
Frauenticket aufstellen müsse, wurde mit der Ankündigung des Berner Magistraten auch
die Diskussion um einen konzertierten Doppel- (zusammen mit Leuthard) oder gar
Dreierrücktritt (zusammen mit Ueli Maurer) angestossen. Das Parlament müsse eine
möglichst grosse Auswahl haben, damit eine genügend grosse Frauenvertretung
gesichert sei, lautete der Tenor in den Medien. Auch das Kandidatenkarussell für die
Nachfolge des Berner Magistraten begann sich rasch zu drehen. Neben Karin Keller-
Sutter (fdp, SG), die bei der Wahl Schneider-Ammanns 2010 noch unterlegen war,
brachten die Medien Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ), die Ständeräte Andrea
Caroni (fdp, AR), Martin Schmid (fdp, GR) und Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Nationalrat
Beat Walti (fdp, ZH) ins Spiel. Auch beim Freisinn zogen sich einige potenzielle Papabili
allerdings bereits vor dem definitiven Rücktritt Schneider-Ammans zurück. So gab Petra
Gössi etwa zu Protokoll, ihrer Partei eine Kandidatur nicht zumuten zu wollen. Mit dem
Namen Keller-Sutter wurde in den Medien häufig auch der Anspruch der Zentral- und
Ostschweiz auf einen Bundesratssitz zur Sprache gebracht. 
Rücktrittspotenzial sahen die Medien schliesslich auch bei Ueli Maurer, bei dem sie
vermuteten, dass er mit 67 Jahren und nach zehn Jahren im Amt bald genug haben
könnte. Von verschiedener Seite wurde Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) als
mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht, die in mehreren Interviews ihre Bereitschaft
signalisierte. Hierfür kam aber wenig später ein Dementi von der SVP-Spitze – Vater
Christoph Blocher gab zu Protokoll, dass er seine Tochter nicht in das «Gefängnis»
Landesregierung stecken wolle. Maurer selber gab in einem Interview zu Protokoll, dass
er auf das Ende einer Legislatur zurücktreten werde – ob 2023, 2027 oder 2031 sei
noch offen. 
Ein vorläufiges Ende nahm zumindest ein Teil der Spekulationen Mitte September, als
sowohl Johann Schneider-Ammann als auch Doris Leuthard ihren Rücktritt auf Ende
2018 bekannt gaben. In der Tat gilt die Herbstsession ein Jahr vor den Wahlen als
idealer Zeitpunkt für einen Rücktritt vor Ende einer Legislatur, weil so Ersatzwahlen
noch vor Ende eines Jahres stattfinden können. Rücktritte in einem Wahljahr selber
gelten eher als unschicklich. Freilich war laut Aussage von Doris Leuthard der
Doppelrücktritt vorher nicht abgesprochen worden; Schneider-Ammann habe immer
davon gesprochen, erst auf Ende Legislatur 2019 zurückzutreten. In den Medien wurde
das Vorpreschen des FDP-Bundesrats – er hatte seinen Rücktritt zwei Tage vor Doris
Leuthard der Presse verkündet – als geplanter Mediencoup gewertet. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Regierungspolitik

Die zwölfte Bundesratssitzung extra muros fand Ende März 2017 in Solothurn statt.
Erneut sollte mit der aussergewöhnlichen Mittwochssitzung die Verbundenheit der
Exekutive mit den Regionen der Schweiz zum Ausdruck gebracht werden. Im
Vordergrund stand denn auch der Kontakt mit der Bevölkerung. Nach Abschluss der
Sitzung trafen sich die Magistratinnen und Magistraten, begleitet von der Solothurner
Kantonsregierung, im Herzen der Altstadt zu einem Apéro mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Es sei ein grosses Privileg, dass sich der Bundesrat ungezwungen, ohne
Grossaufgebot der Polizei und ohne Angst haben zu müssen mit der Bevölkerung treffen
dürfe. Mit Blick auf die Welt sei dies nicht selbstverständlich, hielt Bundespräsidentin
Doris Leuthard fest. Die Landesmütter und -väter wurden im Bad in der Menge in
zahlreiche Gespräche verwickelt und wurden auf ebensovielen Selfies verewigt. 17
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Parlamentsmandat

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden
sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem
Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und
berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
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Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei
«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
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erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 

Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 18

Volksrechte

Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
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oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
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sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 19

Infrastruktur und Lebensraum

01.01.90 - 01.01.20 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Energie

Energie

In ihrer Rede am Stromkongress 2018 hielt Bundesrätin Doris Leuthard die
energiepolitischen Meilensteine des Jahres 2017 sowie die anstehenden Ereignisse in
der Energiepolitik fürs Jahr 2018 fest. Sie betonte den positiven Ausgang des
Referendums zur Energiestrategie sowie die Annahme der „Strategie Stromnetze“ im
Parlament, welche eine Optimierung und Weiterentwicklung der Schweizer Netze
vorsieht. Ein wichtiges Thema war zudem die Versorgungssicherheit. Um diese
langfristig zu gewährleisten, sei eine vollständige Öffnung des Schweizer Strommarktes
und eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten nötig. In diesem Sinne forderte
die Bundesrätin die Anwesenden dazu auf, die neuen Gesetze als Chance zu betrachten
und zukunftsorientiert zu handeln. Sie sprach von „Zeiten, die sich ändern“ und von
erneuerbaren Energien, die günstiger werden. 
Aus den im Jahr 2018 anstehenden Debatten im Bereich der Energiepolitik hob sie eine
Revision des Stromversorgungsgesetzes hervor, welche neue Rahmenbedingungen und
ein sogenanntes „neues Marktdesign“ schaffen soll. Der Kern dieser Revision wird eine
vollständige Marktöffnung sein, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher ihren
Stromlieferanten unabhängig von ihrem Wohnsitz wählen können. Mit dieser
Massnahme könnten neuer Wettbewerb und damit verbundene Innovationsanreize
geschaffen werden. Zudem werde die Neuerung einen Beitrag zur Effizienzsteigerung,
zur Kompatibilität mit dem EU-Stromabkommen und zur Erreichung der beschlossenen
Klimaziele leisten. 20
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Der geplanten Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) – die eine langfristig
sichere, effiziente Stromversorgung anstrebt, welche gleichzeitig die Ziele der
Energiestrategie 2050 umsetzt – wurde in der Presse grosses Interesse
entgegengebracht. Vor allem die Themen Liberalisierung, Wahl des Stromanbieters für
Haushalte, das Stromabkommen mit der EU und ungleiche Tarife wurden dabei in den
Berichten aufgenommen. 
Die Stromkosten, welche die Haushalte bezahlen, setzen sich aktuell etwa zur Hälfte aus
Netzkosten und zur anderen Hälfte aus den Stromverbrauchskosten sowie aus Steuern
und Abgaben zusammen. Die Gesetzesrevision, die sich bis Ende Januar 2019 in der
Vernehmlassung befand, will bei den Stromkosten und den im internationalen Vergleich
hohen Netzkosten ansetzen und baut deshalb auf zwei grossen Eckpfeilern auf.
Auf der einen Seite sollen unter dem Oberbegriff Strommarktregulierung (teilweise
unter dem Begriff verbessertes Marktdesign bekannt) drei Ziele erreicht werden:
Erstens soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden, indem nebst einer
besseren Zusammenarbeit mit der EU und einer neuen Konzeption der
Stromversorgung auch eine zusätzliche Speicherreserve für mögliche Engpässe im
Winter entsteht. Zweitens sollen durch verschiedene Massnahmen die erneuerbaren
Energien marktnah in die Schweizer Stromlandschaft integriert und im gleichen
Atemzug die Ziele der Energiestrategie 2050 marktseitig umgesetzt werden. Drittens
soll die wirtschaftliche Effizienz gefördert werden, indem neu Angebot und Nachfrage
den Preis bestimmen, die Haushalte mit ihrer Angebotswahl Impulse auf dem Markt
setzen können und dadurch Anreize für das Schaffen neuer, innovativer Produkte
entstehen. Als zentralste Massnahme bei der Strommarktregulierung gilt deshalb die
vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes, die mit einer freien Wahl des
Stromanbieters für alle Unternehmen und Haushalte einhergeht – dieses Recht stand
bis anhin nur den grösseren Unternehmen zu. Da auf einem solchen freien Markt die
Preise flexibler sind und möglicherweise die Gefahr von Preismissbrauch besteht, soll
nach den Vorstellungen des Bundesrats ein Grundversorgungsmodell bestehen bleiben,
das gemäss den Zielen der Energiestrategie 2050 aus einem Schweizer Strommix
besteht und deren Bestrebungen marktnah umsetzt. In dieses Grundprogramm sollen
die Kunden nach Wunsch wieder zurückkehren können. Diese vollständige
Liberalisierung des Stromanbietermarktes – nicht aber des Stromnetzes, dies bleibt ein
Monopol – bildet eine zentrale Bedingung  für den Abschluss eines
Strommarktabkommens mit der EU, das den Zugang zum europäischen
Strombinnenmarkt für die Schweiz neu regelt. Letzteres Abkommen bedinge aber
gemäss Energieministerin Doris Leuthard vorab eine Einigung im Streit um das
Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU, in welchem es um den
Marktzugang generell geht.
Auf der anderen Seite gilt die Netzregulierung als zweiter grosser Eckpfeiler der
Revision. Auch hier sollen drei grobe Unterziele erreicht werden. Hierzu zählen eine
erhöhte Verursachergerechtigkeit, eine verbesserte Effizienz sowie mehr Transparenz
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bei den Netzbetreibern. Punkto Effizienz soll eine Verbesserung des
Regulierungsrahmens erfolgen, welche den neuen Technologien besser Rechnung trägt.
So sollen beispielsweise ökonomische Knappheiten die Netznutzung besser steuern:
Anstatt die Netze weiter auszubauen und die Kosten auf die Konsumenten
weiterzuverrechnen, soll beispielsweise die Ladung von Elektromobilen mittels
Marktkräften und intelligenter Technologie in Stunden verlegt werden, in denen die
Netze weniger stark beansprucht werden. Währendem dieses Unterziel in den Medien
kaum auf Interesse stiess, flammte die Frage um die Transparenz und die
Verursachergerechtigkeit in den Medien stark auf. So nahmen beispielsweise die Basler
Zeitung und der Tagesanzeiger dieses Ziel als Grundlage für Berichte über
Rechnungstricks der Stromverteiler bei Netzabgaben. Über die teilweise
ungerechtfertigten und unterschiedlichen Netzabgaben in den Kantonen und
Gemeinden – als Beispiel nannten die Medien die durchschnittlichen jährlichen
Netzgebühren eines Vierpersonenhaushalts der beiden benachbarten Gemeinden
Safern (BE) mit CHF 313 und Orpund (BE) mit CHF 518 – zeigten sich in den Medien
Politikerinnen und Politiker aus verschiedensten Parteien empört. Der «Blick»
berichtete zudem über grosse Unterschiede und mögliche Missstände bei der
Betrachtung der totalen Stromrechnung: So bezahle ein durchschnittlicher
Vierpersonenhaushalt in der Gemeinde Zwischenbergen (VS) nur gut CHF 268 pro Jahr,
Haushalte in Basel-Stadt hingegen müssten für die gleiche Strommenge eine Rechnung
von rund CHF 1253 begleichen. 
Energieministerin Doris Leuthard rechnete Ende 2018 im Interview mit der
Wirtschaftszeitschrift «Die Volkswirtschaft» des SECO damit, dass es vermutlich noch
etwa vier Jahre dauern werde, bis die tatsächliche Marktöffnung erfolgen wird. Die
Vorlage müsse nach der Vernehmlassung zuerst noch durchs Parlament und eventuell
noch eine Referendumsabstimmung überstehen. Ein fakultatives Referendum sei wohl
zu erwarten, da die verschiedenen Eigentümer der Verteilnetzbetreiberfirmen,
darunter auch die Kantone und Gemeinden, derzeit von den gebundenen Haushalten
und KMU profitierten. Bis zu einem neuen Abkommen mit der EU bestünden somit noch
einige Hürden. Je länger man jedoch damit warte, desto teurer werde es für die
Schweizer Konsumenten, so Leuthard in einem Interview mit der Handelszeitung. 21

Ende Januar 2019 endete die Vernehmlassungsfrist zur Revision des StromVG und damit
zur Frage nach der vollständigen Liberalisierung des Schweizer Strommarktes. Eine
Mehrheit der Kantone, der Wirtschaftsverbände und der Parteien sprach sich zwar für
eine im Kern der Vorlage umzusetzende Liberalisierung des Schweizer Strommarktes
aus, jedoch äusserten viele Vernehmlassungsteilnehmende Vorbehalte, insbesondere in
Bezug auf fehlende Unterstützungsmassnahmen für erneuerbare Energien und die
Wasserkraft. 

Die Wirtschaft zeigte sich in der Vernehmlassung gespalten. Auf der einen Seite stand
der Dachverband Economiesuisse, der die Liberalisierung des Strommarktes begrüsste.
Ebenfalls als wünschenswert stufte der Wirtschaftsdachverband dabei das vom
Bundesrat vorgeschlagene Grundversorgungsmodell ein, da damit die Schweizer
Wasserkraft gestärkt werden könne. Weitere Unterstützungsmassnahmen lehnte der
Verband aber ab. Das marktnahe Modell für die Grosswasserkraft, wie es das von der
Stimmbevölkerung angenommene EnG von 2016 (Referendum ENS 2050) vorsah,
wollten Industrie-, Wirtschafts- und Gewerbeverbände mit einem sogenannten Energy-
Only-Markt erreichen, bei dem nur die tatsächlich erzeugte Strommenge vergütet wird,
nicht aber die Bereitstellung von Stromkapazitäten, wie dies bei einem regulierten
Kapazitätsmarkt der Fall ist. Auf der anderen Seite blickte die Strombranche mit dem
Dachverband VSE einer Liberalisierung kritisch entgegen, da der verstärkte Wettbewerb
noch weniger Anreize schaffe, in der Schweiz Investitionen in die Strominfrastruktur zu
tätigen. Das vorgeschlagene marktnahe Modell, welches gemäss bestehendem EnG die
auslaufenden Marktprämien für die Grosswasserkraft ablösen soll, müsse deshalb
zwingend von zusätzlichen Investitionsanreizen begleitet werden. Das vorgesehene
Grundversorgungsmodell, zu dem Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit wieder
zurückkehren können und das zu vom Bundesrat vordefinierten Konditionen (Preis und
Strommix) angeboten werden muss, stufte der Verband zudem als eine
«Produktvorgabe» ein und lehnte dieses ebenfalls ab. 
Sowohl Economiesuisse als auch die Strombranche bewerteten hingegen die geplante
Speicherreserve als begrüssenswert, wobei der VSE anmerkte, dass diese Massnahme
nicht ausreiche, um langfristigen Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. 

Für eine Strommarktöffnung argumentierten unter den Parteien die CVP, FDP, GLP und
die SVP. Die SP und die Grünen stellten sich – zusammen mit
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Arbeitnehmerorganisationen und Gewerkschaften – grundsätzlich gegen eine
Strommarktöffnung, insbesondere wenn einheimische erneuerbare Energien zu wenig
unterstützt werden. Eine Liberalisierung sei zudem vom Zustandekommen eines
Stromabkommens mit der EU abhängig zu machen, forderten die beiden linken
Parteien. Diesen Gedanken lehnte die SVP in ihrer Stellungnahme ab, die den
Liberalisierungsschritt nicht als «Präjudiz» für ein Stromabkommen mit der EU
betrachten wollte. Letzteres sei nur dann abzuschliessen, wenn dies im Interesse der
Schweiz stehe und deren Souveränität nicht einschränke. Ein sehr wichtiger Kritikpunkt
der Vorlage war zudem die Frage der Begleitmassnahmen: Alle grösseren Parteien,
ausser der FDP, vermissten in der Vorlage Unterstützungsmassnahmen für einheimische
erneuerbare Energien und/oder die Wasserkraft. Das von der Energiewirtschaft
(Mehrzahl der Verbände von Verteilnetzbetreibern sowie kleineren Energieversorgern)
kritisierte Grundversorgungsmodell fand bei der SP und den Grünen sowie bei CVP und
SVP Zuspruch, wobei sich die Parteien bei der Frage der Preisregulierung uneinig
waren: CVP und SVP wollten von Preisvorgaben im Grundversorgungsmodell absehen.
Die FDP wollte zudem erreichen, dass das Grundversorgungsmodell nicht in den
Händen der Netzbetreiber liegt, sondern in die Verantwortung des Stromlieferanten
gegeben wird, und die GLP brachte erneut die Idee von Lenkungsabgaben ins Spiel. Die
Grünen verlangten des Weiteren, den Anteil an erneuerbaren Energien beim
Grundversorgungsmodell bei 100 Prozent anzusetzen und nicht wie im Vorentwurf
vorgesehen nur zu einem «gewissen Anteil». 
Einhelliger Tenor herrschte unter den Parteien – wie unter den Wirtschaftsverbänden –
schliesslich bei der Frage der Speicherreserve zur Absicherung der
Versorgungssicherheit, den SP, Grüne, CVP, GLP, FDP und SVP prinzipiell unterstützten.

Unter den Kantonen begrüssten Aargau, Bern, Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen,
Schaffhausen sowie Thurgau die Vorlage grösstenteils. Ablehnend oder nur mit
teilweiser Zustimmung standen dem Vorhaben die Westschweizer Kantone Waadt, Genf
und Jura sowie die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) – d.h. die Kantone
Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Tessin und
Wallis – gegenüber. Ihre primäre Kritik war, dass mit der Vorlage zu wenig Investitions-
und zu geringe Planungssicherheit für die Energiewirtschaft geschaffen werde. Der
Kanton Genf fand hier deutliche Worte und erklärte, dass er den zweiten
Öffnungsschritt unter diesen Bedingungen ablehne. Der Kanton Zürich monierte, dass
mit den vorgesehenen Massnahmen die Stromversorgungssicherheit bis 2035 nicht
ohne Weiteres gesichert sei, und forderte, dass der Selbstversorgungsgrad der Schweiz
und die dazu nötigen Massnahmen, insbesondere im Bereich der Wasserkraft,
festgelegt werden. Er begrüsste aber prinzipiell die Öffnung des Strommarktes. 

Grundsätzlichen Zuspruch fanden in der Vernehmlassung auch die weiteren
Massnahmen im Bereich der verbesserten Verursachergerechtigkeit, der
Flexibilisierung und der Effizienzsteigerung in den Verteilnetzen, wobei die genauen
Vorstellungen zur Ausgestaltung teilweise auseinanderklafften. Beispielsweise bei der
verursachergerechten Netztarifierung würden einige Vernahmlassungsteilnehmende
zwecks erhöhter Flexibilität eine Umsetzung der Massnahmen auf Verordnungsebene
bevorzugen. Umstritten blieb auch die geplante Einführung der Wahlfreiheiten im
Messwesen, wobei die Verteilnetzbetreiber aufgrund des zusätzlichen Aufwands
mehrheitlich deren Verzicht forderten, wohingegen verschiedene Wirtschaftsverbände
sowie die FDP und die GLP sogar eine Ausweitung des Vernehmlassungsvorschlags
wünschten. 

Anders als ihre Vorgängerin Doris Leuthard werde die neu ins UVEK gewechselte
Simonetta Sommaruga, die eine Liberalisierung wohl lieber noch etwas auf die lange
Bank geschoben hätte, regelrecht zu einer Liberalisierung «verknurrt», stellte die NZZ
fest. Gegenüber derselben Zeitung erklärte die neue Energieministerin, dass es
gleichzeitig eines Abkommens mit der EU bedürfe, um die Vorteile der Liberalisierung
spüren zu können. Die vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes bilde
die Voraussetzung für den Abschluss eines Stromabkommens mit der EU, welches
schon seit Jahren diskutiert werde und die Versorgungssicherheit nachhaltig steigern
sollte. Wie die Medien weiter berichteten, drohte der Schweiz aufgrund des fehlenden
Abkommens Ende 2019 der Ausschluss aus der neuen EU-Handelsplattform für den
Regelenergiemarkt «Projekt TERRE». Bevor allerdings ein Stromabkommen
abgeschlossen werden könnte, bräuchte es zuerst eine Einigung zur Frage des
Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU, weshalb es noch ein längerer
Weg bis zu einem solchen Stromabkommen werden könnte. Bezüglich der vielseitig
geäusserten Bedenken zu den fehlenden Anreizen bei erneuerbaren Energien gab
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Bundesrätin Sommaruga bekannt, die Liberalisierung mit einem gleichzeitigen
Förderprogramm (Revision des EnG) begleiten zu wollen. 22

Kernenergie

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer
allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch
abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger
Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links
bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
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Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 23

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Die durch den zivilen Flugverkehr verursachten Lärmimmissionen beschäftigten 2011
zahlreiche Bürgerinitiativen. Im Januar wurden in beiden Basel zwei von insgesamt rund
8'500 Personen unterschriebene Petitionen eingereicht, die eine Erweiterung der
Nachtruhe beim Flughafen Basel-Mülhausen (Euroairport Basel) fordern. Die
Nachtruhesperrung sollte dabei in Basel mindestens gleich lang erfolgen wie in Zürich-
Kloten (23h00–6h00). Im Zusammenhang mit dem Fluglärm wurde auch der Distriktsrat
des Trinationalen Eurodistricts aktiv. Er forderte gegen den Willen der
Flughafenbetreiber einen runden Tisch, der sich neben der Lärmfrage mit dem
geplanten Bahnanschluss des Flughafens auseinandersetzen soll. Stimmen für eine
Ausdehnung der verbindlichen Nachtruhe wurden auch in Genf und Bern laut.
Anlässlich einer Rede vor dem Forum der Luftfahrt sprach sich Verkehrsministerin
Leuthard für eine gesamtschweizerisch gültige Nachtruheregelung für die zivilen
Flughäfen aus. Zum Fluglärmstreit mit Deutschland siehe hier. 24
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Kollektive Arbeitsbeziehungen

La direction de l'Agence télégraphique suisse (ATS) a annoncé une restructuration, en
raison des pertes de recettes estimées à 3,1 millions de francs pour l'année 2018, en
plus de la perte de 1 million pour l'année 2017. Victime de la crise de la presse, les
causes invoquées sont la baisse des tarifs et l'abandon de certains services par leurs
clients. Elle prévoit de supprimer 36 postes sur un total de 150 équivalents plein-temps.
Le 23 janvier 2018, plusieurs employées et employés manifestent devant le siège de
l'agence à Berne. Cette action se solde par l'adoption d'une résolution visant l'abandon
de la restructuration et l'élaboration d'une stratégie basée sur la concertation. Le
dimanche suivant, plus de 200 personnes se rassemblent à Lausanne pour exprimer
leur soutien à l'ATS et à la presse, suite à l'appel du PS lausannois. Le lundi 29 janvier
2018 au soir, l'assemblée du personnel décide par 124 voix contre 8 et 6 abstentions de
débuter une grève. La commission de rédaction reproche à la direction l'ampleur et la
rapidité de l'annonce des coupes, ainsi que son manque de vision stratégique. Le
lendemain, un mouvement de grève illimitée des salariées et salariés de l'ATS est
entamé. Ils exigent des négociations avec le Conseil d'administration. En parallèle, une
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délégation de journalistes rencontre le président du Conseil d'administration, toutefois
sans avancée majeure. Après quatre jours de grève, le Conseil d'administration se
déclare prêt à négocier avec la rédaction et les syndicats, mais demande que la grève
s'arrête durant ces discussions.
Du côté du monde politique, plusieurs parlementaires et acteurs cantonaux affichent
leur soutien. La commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats (CTT-CE) discute de l'avenir de l'ATS qui remplit une mission de service public. Le
PS réfléchit à déposer une motion lors de la session de printemps 2018 pour venir en
aide à l'ATS. Interrogée, la conseillère fédérale Doris Leuthard écarte l'idée d'un coup
de pouce direct à l'entreprise. Toutefois, la Confédération verse actuellement déjà
environ 2,7 millions de francs en tant qu'abonnée aux dépêches de l'ATS. Une
consultation est en cours pour que, dès 2019, 2 millions supplémentaires inscrits dans
la nouvelle redevance radio-TV s'y ajoutent. 
Le 19 février 2018, une délégation du Conseil d'administration discute une quatrième
fois avec les partenaires sociaux. Il présente un plan social, à hauteur de 2,5 millions de
francs, avec des solutions pour les douze personnes concernées par une mise à la
retraite précoce et les huit journalistes congédiés sans solution de sortie. Il énonce la
perspective de créer un fonds de cas social doté de 100'000 francs. Aucun accord n'est
trouvé. Le SECO met donc en place une procédure de conciliation qui se solde par le
règlement du conflit social. Les salariés concernés par le plan social toucheront un
mois de salaire supplémentaire. Les employés, dont le temps de travail a été réduit,
seront prioritaires pour les futurs recrutements. Finalement, les salariés de plus de 60
ans pourront retrouver leur emploi. 25

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Berichtsjahr wurden Pascale Bruderer (sp, AG) zur Nationalratspräsidentin, Erika
Forster (fdp, SG) zur Ständeratspräsidentin und Doris Leuthard zur Bundespräsidentin
für das Jahr 2010 gewählt. Damit werden in der Schweiz erstmals alle drei
Spitzenposten der Bundespolitik durch Frauen besetzt. Allerdings nähert sich die
zahlenmässige Vertretung der Frauen nur schleppend derjenigen der Männer an. Im
Nationalrat liegt der Frauenanteil bei 29.5 Prozent, im Ständerat sogar nur bei 21.7
Prozent und auch auf kantonaler und kommunaler Ebene sind die Frauen weiterhin klar
in der Minderheit. 26
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

An der zweiten nationalen Lehrstellenkonferenz in Genf stellte Bundesrätin Leuthard
ein vom Bund finanziertes Stützprogramm für schulisch und sozial benachteiligte
Jugendliche vor. Das von Bund und Kantonen gemeinsam getragene „Case-
Management“ will Jugendliche bereits ab dem 7. Schuljahr erfassen und gezielter als
bisher fördern; Lehrer, Berufsberater und Eltern werden miteinbezogen. Ab dem 9.
Schuljahr erhalten die Betroffenen einen persönlichen Coach zur Seite gestellt, der
ihnen bei der Berufswahl und der Lehrstellensuche hilft. Er steht solange zur Verfügung,
bis eine definitive Lösung für den Berufseinstieg gefunden ist. Die Kosten dieses
Engagements übernimmt der Bund, er unterstützt Pilotprojekte und leistet die
Anschubfinanzierung. Die Kantone klären den konkreten Bedarf ab, damit das Konzept
im kommenden Frühjahr umgesetzt werden kann. Ausgebaut wird auch das
Beratungsangebot für Lehrbetriebe: Bund, Kantone und Arbeitsorganisationen
erarbeiten ein Hilfsprogramm für jene Betriebe, die Jugendliche mit erschwerten
Anforderungen ausbilden. Sie erhalten Unterstützung in rechtlichen, organisatorischen
und sozialen Fragen sowie bei Konflikten und Krisen. Um die Zahl jener Schulabgänger
zu erhöhen, die eine Ausbildung auf Sekundarstufe II erreichen (Ziel ist eine Erhöhung
von 90% auf 95% bis 2015), plant die EDK das Projekt „Nahtstelle“, das den Übergang
von der Schule zur nachobligatorischen Ausbildung optimiert, damit Jugendliche
künftig weniger Zeit verlieren durch unnötige Wechsel, Lehrabbrüche oder Wartejahre.
Gewerbe und Gewerkschaften reagierten positiv auf die beiden Projekte. 27
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Nach den Anschlägen in Paris haben die Schweizer Muslime ihre Forderung nach der
Anerkennung des Islams als Landeskirche erneut aufgegriffen. Ihr designiertes Ziel
hierbei sei es, Muslime besser in die hiesige Gesellschaft integrieren zu können und
zugleich aufkommenden Radikalisierungstendenzen Einhalt bieten zu können. Erste
Gesuche hierfür seien bereits in Vorbereitung und würden zunächst im Pilotkanton
Basel-Stadt und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch in der Waadt eingereicht. Für
den Vorstoss verantwortlich zeigen sich die beiden nationalen Muslim-Verbände KIOS
und FIDS. Die Organisationen erarbeiten zur Zeit gemeinsam ein Musterstatut für
islamische Gesellschaften, welches den kantonalen Verfassungen entspreche, um somit
eine solide Grundlage für das staatliche Akzeptanzsiegel zu schaffen. Das Gesuch selbst
soll sodann von offiziellen Muslimvertreterinnen und -vertretern, welche mittels
Testwahlen von Basler Muslimen bestimmt werden, an offizieller Stelle eingereicht
werden. Farhad Afshar, Präsident der KIOS, betonte, dass den Frauen für die Wahlen
das gleiche aktive und passive Wahlrecht zugesprochen werde wie den Männern. Zudem
soll zur Offenlegung der geforderten demokratischen Organisation und Transparenz
eine unabhängige Rekurskommission geschaffen werden. Somit greift das Musterstatut
relevante Eckpfeiler des juristischen Gutachtens auf, welches im Jahr zuvor an der
Universität Luzern in Auftrag gegeben worden war. Dass nebst dem Kanton Basel-Stadt
auch die Waadt in den Fokus der beiden Verbände gerückt war, kam nicht von
ungefähr: Im November des vergangenen Jahres hatte der Waadtländer Staatsrat
Anpassungen im Reglement für die Anerkennung weiterer, auch nicht christlicher
Religionsgemeinschaften vorgenommen. Beide Muslimverbände erhoffen sich durch
den Vorstoss zunächst die "kleine Anerkennung" – welche in Basel schon länger möglich
ist – zu erlangen, um danach die volle staatliche Anerkennung zu erreichen. Der
Kirchenstatus würde es der Gemeinschaft ermöglichen, eine adäquate islamisch-
religiöse Infrastruktur aufzugleisen und hätte zugleich auch eine starke Signalwirkung an
die anderen Kantone.
In der Schweizer Parteienlandschaft sind aber nicht alle von diesem Vorstoss angetan.
Die SVP-Spitze beispielsweise stellte zwar klar, dass sie die Kultusfreiheit zu keinem
Zeitpunkt in Frage stelle, die Anerkennung des Islams als integralen Bestandteil der
Landeskirche jedoch explizit ablehne. Mit einer verfassungsrechtlichen Anerkennung
seien diverse Privilegien verbunden, deren Fürsprache aber – zur Wahrung des
religiösen Friedens – der Mitsprache der kantonalen Bürger bedürfe. Zudem seien die
Muslime in keiner Organisation zusammengefasst, welche alle Glaubensangehörigen
vertrete. Christoph Neuhaus (BE, svp), Berner Kirchendirektor und Regierungsrat,
schlägt als eine mögliche Alternative zur staatlichen Anerkennung eine Anerkennung der
muslimischen Gemeinschaften als gemeinnützige Vereine vor. Dadurch könne man die
nötige Transparenz schaffen und hätte noch einen gewissen Einfluss auf die
Vereinstätigkeit. Christian Levrat (sp, FR) betrachtet die Diskussion jedoch aus einer
ganz anderen Perspektive: Die SVP schüre mit ihrer Haltung lediglich den Hass gegen
die Muslime und würde sich somit zugleich auch gegen jegliche
Integrationsmassnahmen wehren. Die Schweiz müsse aber viel entschiedener gegen die
Islamophobie vorgehen und sich vermehrt für die Integration einsetzen, wobei genau
diese Anerkennung als eine passende Massnahme zu verstehen sei. Dieser Meinung
schloss sich auch Regula Rytz (gp, BE) an und betonte, dass durch eine solche
Anerkennung zugleich auch die Rechte und Pflichten klar geregelt werden könnten.
Christophe Darbellay (cvp, VS) hielt sich indes etwas mehr zurück: Zur Religionsfreiheit
gebe es definitiv ein Ja, nicht aber zur Anerkennung, schliesslich sei die Schweiz ein
christlich-abendländisch geprägtes Land und, wie Erfahrungen mit anderen
Glaubensgemeinschaften zeigten, sei eine staatliche Anerkennung für eine gelungene
Integration nicht vonnöten. Philipp Müller (fdp, AG) hingegen stellte klar, dass die
staatliche Anerkennung den Kantonen obliege, wobei für ihn persönlich die kulturelle
Verwurzelung einer Glaubensgemeinschaft innerhalb eines Kantons im Fokus stehe.
Zudem verwies er auf die viel diskutierte Trennung von Staat und Kirche, welche
zwischenzeitlich sogar Anklang in der Kirche selbst finde. 
So befindet selbst der Churer Generalvikar Martin Grichting, dass das heutige System
nicht mehr mit der Religionsvielfalt in der Schweiz vereinbar sei. Anstelle der
Volkskirche könne er sich eine kleinere Glaubensgemeinschaft mit einer treuen
Gefolgschaft vorstellen. Gerade in der heutigen Zeit, in der so viele Personen aus der
Kirche austreten würden und sehr wahrscheinlich irgendwann mehr als die Hälfte der
Steuerzahlenden konfessionslos sein werde, stelle sich unweigerlich die Frage nach der
Legitimationsgrundlage für die staatlich unterstützte Erhebung der Kirchensteuer – in
diesem Sinne hätten die Landeskirchen also ausgedient. 28
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Im Sommer dieses Jahres fand die Flüchtlingsdebatte ihren Einzug auch offiziell in
Institutionen, welche sich ausserhalb des tagespolitischen Geschehens bewegen – die
Landeskirchen. Diverse Kantone schienen mit ihren bis dahin gängigen
Unterbringungsmöglichkeiten wie Zivilschutzanlagen oder Pfadiheimen an ihre
Kapazitätsgrenzen gestossen zu sein, weshalb sie sich entschieden, ein Gesuch an
"höherer Stelle" einzureichen. Im Kanton Bern beispielsweise wurde nach einer
Behördenanfrage eine Anzeige in den Pfarreiblättern geschaltet, in welcher man sich
bei den Mitgliedern nach freiem Wohnraum für Flüchtlinge erkundete. Aber auch in den
Kantonen Zug, Schwyz oder Luzern hoffte man auf die Hilfe kirchlicher Institutionen.
Oft stiess man aber wider Erwarten auf verschlossene Pforten. Die Argumente für die
ablehnende Haltung äusserten sich dabei oft in ähnlicher Weise: Es sei nicht genug
Platz vorhanden, um zusätzlich Leute unterzubringen und zudem wäre die
Nutzbarmachung des vorhandenen Platzes oft mit zusätzlichen Umbaumassnahmen
verbunden. Des Weiteren befürchte man teilweise grosse Einschnitte im Alltag der
bisherigen Bewohner – Störung der klerikalen Gepflogenheiten oder Einschränkung der
Privatsphäre als Beispiele –, zumal man den Asylsuchenden keine besondere
Unterhaltung bieten könne und diese folglich mit Nichtstun beschäftigt wären. Diese
Haltung rief aber auch Kritiker auf den Plan: Viele Gotteshäuser schienen in der Frage
der Nächstenliebe ihre Grenze beim traditionellen Engagement in der Form von
Betreuungsprogrammen wie Deutschkursen oder Rechtsberatungen zu ziehen. Die
Kritik richtete sich an dieser Stelle aber primär an die Kirchenoberen; die Kirchenbasis
setze sich bereits für die Menschen in Not ein. So setzte beispielsweise Matthias Hui
(Co-Redaktor der Zeitschrift "Neue Wege") gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus
seinem Netzwerk "Kirche? NordSüdUntenLinks" eine "Migrationscharta" auf, welche
Kirchen konkret aufforderte, schärferen Protest gegen die heutige Migrationspolitik zu
äussern und sich mehr in die Debatte einzubringen. Walter Müller, Sprecher der
Bischofskonferenz, wollte diesbezüglich keinen Kommentar abgeben, liess es sich aber
nicht nehmen zu betonen, dass die Tagespolitik kein Einmischungsfeld der Kirche
darstelle. 
Der Bischof des Bistums Basel, Felix Gmür, schien diesbezüglich aber eine gänzlich
andere Meinung zu vertreten: Über Monate wurde er nicht müde, Kritik an der
Asyldebatte in der Schweiz zu üben und die Engstirnigkeit mancher Politiker
anzuprangern. Die Grenzen für Asylsuchende zu schliessen sei "völlig daneben" und
bringe im Endeffekt niemandem etwas; die westlichen Länder müssten sich ihrer
Verantwortung stellen. Auf diese Aussagen Gmürs folgte wiederum Kritik aus den
Reihen der politischen Elite – überraschenderweise ausgerechnet von Seiten des CVP-
Präsidenten Christophe Darbellay. Seiner Auslegung nach könne die Kirche nicht nur
Offenheit predigen, sondern müsse ihren Worten auch Taten folgen lassen. Bischof
Gmür liess sich diesbezüglich nicht zweimal bitten: Er setzte ein Zeichen, indem er
Anfangs August 2015 ankündigte, dass das Bistum prüfen lassen wolle, ob die
Wohneinheiten des Schlosses Steinbrugg in Solothurn für diesen Zweck geeignet seien.
Im September konnte er sodann auch, nach einem Behördentreffen zwecks Klärung
organisatorischer Fragen, einen positiven Bescheid verkünden; es sollen
Wohneinheiten für bis zu zwölf Personen geschaffen werden, welche nach
Umbauarbeiten – Rückbau von Büroräumlichkeiten – voraussichtlich ab Ende Oktober
2015 bezugsbereit sein könnten. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.07.2015
MELIKE GÖKCE

Medien

Radio und Fernsehen

Einen Monat nach der Abstimmung über die No-Billag-Initiative gab die SRG in einer
Medienmitteilung bekannt, dass sie in Erwägung ziehe, das Berner Radiostudio nach
Zürich-Leutschenbach zu verlegen. Betroffen wären davon etwa 150 bis 170 Personen.
Eine örtliche Zusammenlegung von Radio-, TV- und Onlineinhalten würde klare
publizistische Gewinne mit sich bringen, erklärte die SRG, weshalb auch das Zürcher
Radiostudio von der Brunnhofstrasse nach Leutschenbach umziehen sollte. Die
Bundeshausredaktion sowie die «Regionalredaktion Bern, Freiburg, Wallis» sollten
hingegen in Bern verbleiben. Die freigewordenen Plätze des Radiostudios sollte die
Generaldirektion der SRG übernehmen und damit das teurere Gebäude im Ostring
verlassen können. Mit dieser Massnahme soll ein Teil der Einsparungen über CHF 100
Mio., welche die SRG nach der No-Billag-Abstimmung angekündigt hatte, erzielt
werden. Im Gegenzug werde aber auch ein Ausbau der regionalen
Korrespondentenstandorte angestrebt, erklärte die SRG. Man werde nun die
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme überprüfen, anschliessend werde
der Verwaltungsrat aufgrund dieser Resultate über den Umzug entscheiden. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Entschieden war zu diesem Zeitpunkt gemäss SRG zwar noch nichts, dennoch regte sich
grosser Widerstand gegen die Ankündigung. Die Berner Stadtregierung erklärte in einer
Medienmitteilung, dass sie eine «transparente und ergebnisoffene
Standortüberprüfung und ein klares Bekenntnis zu Bern als SRG-Hauptsitz mit Inland-
und Bundeshausredaktion» erwarte. Eine «starke Verankerung der SRG in der
Hauptstadt» sei zentral. Die CVP Bern lancierte eine Onlinepetition gegen die
Standortverlagerung und übergab diese der SRG-Generaldirektion nur zwei Wochen
später mit 2‘000 Unterschriften. Sehr aktiv zeigte sich auch der 2010 gegründete Verein
«Hauptstadtregion Schweiz», dem die Kantone Bern, Neuenburg, Freiburg, Solothurn
und Wallis, verschiedene Städte, Gemeinden und Regionalorganisationen angehören. Er
kritisierte die Idee unter anderem in einem Brief an Medienministerin Leuthard und
SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina scharf und erklärte, er würde sich
«mit aller Vehemenz» gegen den Umzug wehren. Kritische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der SRG schlossen sich in der Organisation «Pro Radiostudio Bern»
zusammen und taten ihren Unmut zum Beispiel durch einen Protestbrief an die SRG-
Führung kund. Sie fühlten sich vor den Kopf gestossen, weil sie – trotz ihres starken
Engagements gegen die No-Billag-Initiative – in dieser Frage nicht angehört würden.
Schliesslich meldete sich auch der Vorstand der «Regionalgesellschaft Bern – Freiburg
– Wallis» zu Wort und kritisierte den Entscheid der SRG. Ihr Präsident, Léander Jaggi,
erklärte sogar, man diskutiere mögliche Szenarien bei einem Umzug, unter anderem
auch den Austritt aus der SRG.
Ende August und somit kurz vor dem Entscheid des Verwaltungsrats fand auf dem
Bundesplatz eine Demonstration statt, an der sich Journalistinnen und Journalisten,
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Politikerinnen und Politiker
beteiligten. Schliesslich überwies das Berner Kantonsparlament Anfang September mit
140 zu 7 Stimmen eine Motion mit dem Titel «Radiostudio gehört nach Bern» an die
Kantonsregierung, gemäss der Letztere dem Radiostudio bestmögliche
Rahmenbedingungen bieten soll. Obwohl sich zudem immer häufiger Politikerinnen und
Politiker des nationalen Parlaments – unter anderem Adrian Amstutz (svp, BE), Kurt Fluri
(fdp, SO) und Christian Levrat (sp, FR) – gegen den Entscheid der SRG aussprachen, gab
es im nationalen Parlament vorerst keine Vorstösse zu diesem Thema. Bis diese erledigt
seien, habe der Verwaltungsrat der SRG wohl bereits entschieden, mutmassten die
Medien. 

Ihren Widerstand gegen den Umzug begründeten die verschiedenen Akteure unter
anderem damit, dass eine Konzentration der nationalen Medienhäuser in Zürich mit
dem Prinzip einer föderalistischen Schweiz in Widerspruch stehe. Die SRG lebe von
ihrer regionalen Struktur, erklärte etwa Nick Lüthi, Leiter der Medienwoche. Deshalb
dürfe sie ihre Standortwahl, im Unterschied zu den privaten Medienunternehmen, nicht
alleine aufgrund von betriebswirtschaftlichen Kriterien vornehmen. Man dürfe die
nationale Politik nicht nur noch aus Zürcher Sicht wahrnehmen, erklärte zum Beispiel
Priscilla Imboden von «Pro Radiostudio Bern». Bern sei das «Tor zur Schweiz für das
Wallis», betonte Christophe Darbellay (VS, cvp) und auch «Pro Radiostudio Bern»
erklärte die SRG-Vertretung in Bern aufgrund ihrer Funktion als Türöffner für die
Romandie für sehr wichtig. 
Insbesondere die SRG-Mitarbeitenden befürchteten darüber hinaus eine Vermischung
der bisher vollständig getrennten Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen. Die
Radiokultur mit Berichten, die in die Tiefe gingen, würde so aufgrund der ungleichen
Kräfteverhältnisse marginalisiert und das gesunde Konkurrenzverhältnis zwischen Radio
und Fernsehen würde verschwinden, war zu vernehmen. Insbesondere auch die von der
SRG geplante Zusammenarbeit in einem Newsroom sei ein «Schritt zur Konvergenz von
Radio und Fernsehen», erklärte etwa Tobias Gasser, Produzent bei Echo der Zeit, das
ebenfalls vom Umzug betroffen wäre. Die Mitarbeitenden fürchteten sich gemäss
Medien auch davor, dass nach diesem ersten Schritt ein Verschmelzen der
Chefredaktionen von Radio und Fernsehen folgen könnte. Umgekehrt argumentierte
etwa der Berner Regierungsrat Bernhard Pulver (BE, gp), dass eine Zentralisierung des
Radios, falls diese tatsächlich stattfinden müsse, auch in Bern statt in Zürich geschehen
könne. Diese Idee wurde kurze Zeit später durch den Vorschlag von Stadt und Kanton
Bern sowie dem Verein Hauptstadtregion Schweiz, ein Kompetenzzentrum für
Information inklusive Forschung und Entwicklung, Inlandberichterstattung, SRF News,
SRF Wirtschaft und Auslandkorrespondenten zu schaffen, bekräftigt.
Nicht gelten liessen die Kritikerinnen und Kritiker des Umzugs das Sparargument der
SRG: Das Sparpotenzial sei vergleichsweise tief; bei CHF 100 Mio., welche die SRG
sparen müsse, seien die CHF 3 bis 5 Mio., von denen im Laufe der Diskussionen die
Rede war, den Umzug nicht wert. Insbesondere zumal die Gegnerinnen und Gegner die
eigentlichen Einsparungen als noch tiefer einschätzten: Es sei nicht einfach,
Nachmieter für das bis 2032 gemietete Hochhaus im Ostring zu finden. Der Umzug
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lohne sich erst recht nicht, wenn der Verlust an Know-how mitberücksichtigt werde. In
einem SRG-internen Dokument, auf das die Medien Bezug nahmen, hatte SRF-Direktor
Ruedi Matter anscheinend damit gerechnet, dass 20 bis 30 Prozent der Mitarbeitenden
den Umzug nicht mitmachen würden. Zu einem späteren Zeitpunkt erklärte Matter, die
Zahl von 30 Prozent sei deutlich zu hoch. Auf das Kostenargument verwies auch die
Stadt Bern, die der SRG anbot, ihr bei der Suche nach einer günstigeren, zentraleren
Immobilie für die SRG-Generaldirektion sowie bei der Suche nach Nachmietern zu
helfen. In der Tat schlug die Stadt Bern gemäss Medienberichten der SRG 18 mögliche
Immobilien zur Miete vor. 
Im Laufe der Zeit immer wichtiger wurde das Argument, wonach die Ablehnung der No-
Billag-Initiative insbesondere auf die breite Verankerung der SRG und auf deren
Hochhalten der Dezentralisierung zurückzuführen sei. Dieser Umzugsentscheid
widerspreche jedoch ihrer Argumentation im Abstimmungskampf und stosse somit
einerseits die damaligen Unterstützerinnen und Unterstützter vor den Kopf und führe
zudem zukünftig zu Problemen. Kurt Fluri etwa sprach von einem «Schlag ins Gesicht
der Unterstützter der SRG im Kampf gegen die No-Billag-Initiative». Zudem wurde der
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Umzugs knapp einen Monat nach der Abstimmung
kritisiert: Hätte die SRG die Ankündigung bereits zuvor gemacht, wäre die Initiative
sicherlich nicht so deutlich abgelehnt worden, war der Tenor der Kritikerinnen und
Kritiker. 

Die SRG konzentrierte sich vor allem auf eine Argumentationslinie: Sie spare «lieber bei
Mauern als bei Menschen», wurde Radio-Chefredaktorin Lis Borner, im Laufe der Zeit
aber auch zahlreiche weitere SRG-Funktionäre, nicht müde zu betonen. Wenn das
Radio in Bern bleibe, müsse auf andere Arten gespart werden, vermutlich auch durch
Stellenabbau, beteuerte Urs Leuthard. Zudem bleibe Bern ein zentraler Radio-
Produktionsstandort, Teile der Inlandredaktion sowie die Bundeshausredaktion
verblieben in Bern. Ein kleiner Teil der Zürcher Inlandredaktion komme zudem
zusätzlich nach Bern, ergänzte etwa die NZZ. Bern bleibe somit mit 550 Mitarbeitenden
– 150 davon Journalistinnen und Journallisten – der zweitgrösste SRG-Standort. Eine
lokale Verankerung bedeute nun aber nicht, dass die SRG überall gleich stark aufgestellt
sein müsse, erklärte Matter. Die Medienvielfalt solle zudem gemäss BAZ nicht mit einer
Vielfalt von Standorten gleichgestellt werden. Schliesslich beteuerten verschiedene
SRG-Funktionäre, dass man nicht vorhabe, Radio und Fernsehen zu fusionieren; unter
anderem blieben auch die Chefredaktionen getrennt. Unterstützung erhielt die SRG
unter anderem von Filippo Lombardi (cvp, TI), der den Protest der Umzugsgegnerinnen
und -gegner gegenüber den Medien als scheinheilig bezeichnete: Im Rahmen der No-
Billag-Abstimmung seien alle für Sparen gewesen, bei der ersten konkreten Massnahme
würden nun alle aufschreien. Er wies darauf hin, dass die SRG-Führung
unternehmerische Entscheide unabhängig fällen können müsse. Schliesslich würde ein
Abbruch des Umzugs gemäss NZZ ein «schlechtes Licht auf die Reformfähigkeit der
SRG» werfen. 

Ende September 2018 entschied sich der SRG-Verwaltungsrat nach zweitägiger
Beratung endgültig für den Umzug. Dieser soll Ende 2020 beginnen. Die betroffene
Belegschaft zeigte sich enttäuscht, die Gewerkschaft SSM sprach von fehlender
Sensibilität für regionale Vielfalt. Sie kündigte an, die Rechtmässigkeit des Entscheids zu
prüfen, da sie nicht angehört worden sei, obwohl dies im Gesamtarbeitsvertrag so
vorgesehen sei. Die Stadt und der Kanton Bern sowie der Verein Hauptstadtregion
Schweiz gaben eine gemeinsame Medienmitteilung heraus, in der sie sich über den
Entscheid enttäuscht zeigten. Kurz darauf wurde bekannt, dass SRG-Generaldirektor
Gilles Marchand im Mai 2018 in einem weiteren SRG-internen Dokument gesagt habe,
dass sich der Umzug betriebswirtschaftlich nicht lohne, aber ein Verzicht darauf nicht
in Frage komme, um solchen Protesten an anderen Standorten zukünftig nicht
Vorschub zu leisten. Ladina Heimgartner, stellvertretende Generaldirektorin der SRG,
habe zudem die öffentliche Diskussion als irrational bezeichnet. Dies empfanden
verschiedene nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier gemäss Medien als
Affront. Kurz darauf reichten vier Parteipräsidenten (Gerhard Pfister, cvp, ZG, Pa.Iv.
18.448; Regula Rytz, gp, BE, Pa.Iv. 18.450; Martin Landolt, bdp, GL, Pa.Iv. 18.451 und
Albert Rösti, svp, BE, Pa.Iv. 18.457) sowie ein Vizepräsident (Beat Jans; sp, BS; Pa.Iv.
18.456) im Nationalrat und Beat Vonlanthen (cvp, FR; Pa.Iv. 18.449) im Ständerat
gleichlautende parlamentarische Initiativen ein, welche die Festschreibung der SRG-
Produktionsstandorte im Gesetz und somit den schwerpunktmässigen Verbleib des
SRG-Radiostudios in Bern forderten. Beat Jans erklärte dazu: «Die SRG hat uns Politiker
angehört, unsere Standpunkte zur Kenntnis genommen und dann einfach ignoriert. Also
werden wir nun eben gesetzgeberisch aktiv.» Dieses Vorgehen zog sowohl Beifall als
auch Kritik nach sich: Wegen der Medienfreiheit müsse sich die Politik auf generelle
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Vorgaben beschränken, erklärte etwa die NZZ. 
Trotz Entscheids des Verwaltungsrats war der Umzug somit noch nicht definitiv, die
Bemühungen um einen Verbleib des Radiostudios sowie die Diskussionen zu dieser
Frage werden folglich weitergehen; insbesondere auch deshalb, weil die SRG kurz vor
Bekanntgabe des Verwaltungsratsentscheids auch erklärte, dass sie in Betracht ziehe,
einen Teil der Fernsehproduktion von Genf nach Lausanne zu verlegen. 30

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Juni kündigte die CVP an, auf eine bereits zugesagte Parteispende der Grossbank
UBS zu verzichten. Parteipräsident Christophe Darbellay hatte die Spende zunächst
annehmen wollen, musste jedoch nach öffentlicher Kritik zurückkrebsen. Die CVP will
nun so lange keine Parteispenden von der UBS annehmen, wie diese staatliche
Unterstützung erhält. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.06.2009
SABINE HOHL

Uneinig war man sich in der CVP bei der Militär- und Sicherheitspolitik. CVP-Stände-
und Nationalräte beurteilten Fragen wie die Höhe der Verteidigungsausgaben, die
Grösse der Armee und den Zeitpunkt für die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge
äusserst unterschiedlich. Parteipräsident Darbellay ärgerte sich öffentlich über die
„Armeefreunde“ in der kleinen Kammer, die für eine Aufstockung des Budgets und eine
rasche Beschaffung der Flugzeuge votierten, nachdem sich die Partei in ihrer
Wahlplattform für eine schlanke Armee ausgesprochen hatte. Schliesslich sorgten im
Herbst dann aber auch rund drei Viertel der CVP-Nationalräte dafür, dass dem höheren
Armeebudget zugestimmt wurde. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.09.2011
MARC BÜHLMANN

Anfang März 2015 standen die Präsidenten der drei bürgerlichen Parteien CVP
(Christophe Darbellay; cvp, VS), FDP (Phillip Müller; fdp, AG) und SVP (Toni Brunner; svp,
SG) vor die Medien, um einen bürgerlichen Schulterschluss in der Wirtschaftspolitik
anzukünden. Mit Hilfe eines Programms, das möglichst viele gemeinsame Punkte wie
etwa ein Verbot neuer Steuern in den nächsten fünf Jahren oder die Bekämpfung
administrativer Kosten für Unternehmen enthalte, wolle man einen einheitlichen
bürgerlichen wirtschaftspolitischen Kurs einschlagen, um den von der Frankenstärke
verursachten Problemen Herr zu werden. 
Weniger konkrete Übereinstimmung fand sich im Ende März vorgelegten Programm
dann freilich in der AHV-, der Energie- und der Europapolitik. Das St. Galler Tagblatt
sprach denn auch von einer «bürgerliche[n] Schnittmenge mit Lücke». Die Linke
reagierte skeptisch auf das gemeinsame Wirtschaftsprogramm. Christian Levrat (sp,
FR), Parteipräsident der SP, sprach davon, dass FDP und CVP vor der SVP kapitulierten
und zu Juniorpartnerinnen würden, sich damit aber für die anstehenden
eidgenössischen Wahlen wohl «das eigene Grab schaufeln» würden. In Le Temps wurde
die Vermutung geäussert, dass vor allem die CVP mit diesem Bündnis die rechte Flanke
sichern wolle; dies sei nach dem BDP-Nein zu einer Fusion mit der CVP nötig, so die
«Schweiz am Sonntag».
Das als gemeinsamer roter Faden gedachte bürgerliche Projekt bekam schon im Mai
2015 erste Risse. Die CVP versagte einem im Rahmen des Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspakets (KAP) von der SVP gestellten Antrag für eine Deckelung
der Staatsausgaben ihre Unterstützung und hiess auch Mehrausgaben im Kulturbereich
gut. Freilich hatten sich auch FDP und SVP im Rahmen des KAP für ein höheres
Armeebudget und eine Entschärfung des Sparprogramms in der Agrarpolitik
ausgesprochen. Der Blick sprach deshalb von einem «Wortbruch in Serie» und von
einem gebrochenen «Sparschwur» und startete für die Sommersession 2015 einen
«Schwur-Check», um aufzuzeigen, wo die bürgerlichen Parteien von ihren
Sparversprechen abwichen. In der Folge meldeten sich im Boulevardblatt kritische
Stimmen von CVP- und FDP-Nationalratsmitgliedern, wonach der Schulterschluss zu
einem Verlust der Glaubwürdigkeit der eigenen Partei führen könnte.
Mitte Juni bezeichnete dann SVP-Parteipräsident Toni Brunner den Schulterschluss in
einem Interview in der «Schweiz am Sonntag» als «Makulatur». Grund dafür war vor
allem auch die Weigerung der FDP, mit der SVP flächendeckende Listenverbindungen
für die eidgenössischen Wahlen einzugehen. Die SVP habe alles versucht, die beiden
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anderen Parteien «auf den Pfad der Tugend zurückzubringen», die CVP bewege sich
aber nach links und der FDP sei egal, ob bei den Wahlen die SP oder die SVP zulege. In
der Folge kam es zu gegenseitigen Schuldzuweisungen via Medien. Laut Christophe
Darbellay verabschiede sich die SVP aus dem bürgerlichen Lager, weil sie keine Hand für
Lösungen biete. Zurückhaltender zeigte sich Philipp Müller. Man dürfe nicht nur auf die
Differenzen zeigen, sondern müsse auch darauf schauen, was die bürgerliche
Zusammenarbeit bereits gebracht habe. Die FDP halte deshalb am Schulterschluss fest,
weil es ihr um den Erhalt von Arbeitsplätzen gehe. Die in der Herbstsession von der
bürgerlichen Mehrheit gegen den Willen der eigenen Bundesratsmitglieder
gutgeheissenen Deregulierungsvorstösse wurden denn etwa von der Aargauer Zeitung
als «Lebenszeichen» für die angekündigte bürgerliche Zusammenarbeit interpretiert. 33

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) führte zum Streit zwischen
den beiden grössten Wirtschaftsverbänden Economiesuisse und dem
Gewerbeverband (SGV). Gleich zu Beginn des Jahres knallte es zwischen den beiden,
nachdem sich der Arbeitgeberverband und die Wirtschaftsverbände Economiesuisse,
Swissmem und Scienceindustries in einem „Vorschlag der Wirtschaft“ zur Umsetzung
der MEI anstatt für Kontingente für eine Schutzklausel stark machten. In ihren Augen
soll die Zuwanderung grundsätzlich offengelassen und erst nach dem Erreichen einer
gewissen Schwelle, die vom Bundesrat definiert werden soll, beschränkt werden. Noch
gleichentags verschickte der SGV eine Medienmitteilung mit dem Titel „Keine Wirtschaft
ohne Schweizer KMU und Gewerbe“. Der SGV zeigte sich darin verärgert, dass die vier
Verbände ihren Vorschlag als generelle Position der Wirtschaft bezeichneten und
deutete dies als eine „Irreführung der öffentlichen Meinung“. Denn der SGV, dessen
KMU zwei Drittel aller Arbeitsplätze stellten und der damit die „Nummer 1“ unter den
Wirtschaftsverbänden sei, unterstütze die Schutzklausel nicht, hiess es im
Communiqué. Obwohl der SGV mit Economiesuisse einigging, dass die Kündigung der
Bilateralen „schwerwiegende negative Folgen“ für die KMU hätte, glaubte der Verband
nicht daran, dass die vier Verbände die Wirtschaft freiwillig beschränken würden. Der
SGV befürchtete, dass mit einer Schutzklausel die Einwanderungsschwelle zu hoch
angesetzt würde, was dem Volkswillen nicht gerecht werde und auch nicht im Interesse
der KMU sei. Man wolle deshalb die Botschaft des Bundesrats abwarten und bis dahin
dessen Verhandlungsposition nicht durch eine „wenig durchdachte Serie theoretischer
Vorschläge“ unnötig schwächen. An einem Treffen der Wirtschaftsdachverbände Mitte
Februar in Lausanne – die Stimmung wurde von einem Teilnehmer als unheimlich
bezeichnet – konnten sich die beiden Verbände neben der Migrationsthematik auch bei
der Rentenreform und beim neuen RTVG, gegen das der SGV das Referendum ergriffen
hatte, nicht einigen. Obwohl die Medien den Schlagabtausch dankbar annahmen, wurde
auch etwas wehmütig den Zeiten gedacht, als die vormaligen FDP-Nationalräte Gerold
Bührer (Economiesuisse) und Edi Engelberger (SGV) die beiden Wirtschaftsverbände
führten und ihre Differenzen jeweils beim Jassen klärten. 

Ebenfalls zu Beginn des Jahres veröffentlichte der SGV im Hinblick auf die
Parlamentswahlen im Herbst ein Rating, das die derzeitigen National- und Ständeräte
betreffend ihrer KMU-Freundlichkeit bewertete. Zum Ärger der Mitte-Rechts-Parteien
trat die SVP dabei mit Abstand als KMU-freundlichste Partei hervor: Gemäss dem Rating
gehören 40 der 50 KMU-freundlichsten Nationalräte der SVP an; im Ständerat belegen
vier der fünf SVP-Ständeräte die ersten vier Plätze. Weil bekannte KMU-nahe Politiker
aus CVP und FDP zum Teil weit abgeschlagen waren, kritisierten CVP-Präsident
Christophe Darbellay und FDP-Präsident Philipp Müller das Rating heftig. Es würden zu
viele Geschäfte bewertet und deren Gewichtung sei unverhältnismässig, so ihr Fazit. So
würde die Haltung eines Parlamentariers zur MEI als ebenso wichtig beurteilt wie die
Haltung zur Einheitskrankenkasse oder zur Autobahnvignette, obwohl die MEI für die
Wirtschaft „hundertmal wichtiger“ sei, sagte etwa Darbellay. Für Müller und Darbellay
fiel im Rating, das 169 KMU-relevante Parlamentsgeschäfte bewertete, die
unterstützende Haltung der SVP-Politiker zur MEI und damit die potenzielle Gefährdung
der Bilateralen Verträge mit der EU zu wenig ins Gewicht.

In den Medien wurde daraufhin einerseits die Emanzipation des SGV von der
Economiesuisse in den Fokus genommen, andererseits die Nähe des SGV zur SVP
untersucht. Die Emanzipation des SGV setzte 2013 ein, als Economiesuisse als
Kampagnenführerin gegen die Abzocker-Initiative an der Urne eine herbe Niederlage
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einstecken musste. Aufgrund der dadurch verursachten Krise bei Economiesuisse,
übernahm in der Folge der SGV die Kampagnenführung gegen die 1:12- und gegen die
Mindestlohn-Initiative – beides Male erfolgreich. Dadurch gewann der SGV an
Selbstbewusstsein, was auch SGV-Präsident Jean-François Rime gegenüber der Zeitung
Le Temps bezeugte: Die Zeiten, als der SGV als Kofferträger der Economiesuisse
fungierte, seien vorbei. Der Machtkampf wurde von den Medien allerdings relativiert,
weil die gegenseitige Abhängigkeit der Verbände offensichtlich war. Denn obwohl
Economiesuisse die Kampagnenführung bei den jüngsten Abstimmungen dem SGV
überliess, finanzierte sie zu grossen Teilen die Kampagnen und trug dadurch wesentlich
zu deren Erfolgen bei. Das mediale Fazit lautete: Für den SGV sind die Giftpfeile gegen
Economiesuisse identitätsstiftend, im Grunde wissen aber beide, dass es ohne den
Anderen nicht geht. 

Die SVP-Nähe des Gewerbeverbands fand nicht erst mit dem umstrittenen KMU-Rating
im Januar den Weg in die öffentliche Debatte: Mitte-rechts-Parteien monierten schon
länger, der SGV stehe unter zunehmendem Einfluss der SVP. Erste Hinweise gab es
2010: Jahrelang war der SGV von einem FDP-Vertreter präsidiert worden, bis 2010 mit
Bruno Zuppiger ein SVP-Nationalrat das Präsidium übernahm. Nach der politischen
Affäre Zuppiger und dessen Rücktritt sowohl als Nationalrat als auch als SGV-Präsident
konnte mit Jean-François Rime das Spitzenamt in SVP-Hand behalten werden. Es war
aber insbesondere die MEI, die Nährboden für Zweifel an der Unabhängigkeit des SGV
von der SVP bot. Zwar sprach sich der SGV an der Seite der restlichen
Wirtschaftsverbände im Vorfeld der Abstimmung klar gegen die Initiative aus, allerdings
büsste der Verband an Glaubwürdigkeit ein, weil Rime Mitglied des Initiativkomitees der
MEI war. Auch dass der SGV bei der Umsetzung der MEI den Alleingang antrat und nicht
eine gemeinsame Position mit den anderen Wirtschaftsverbänden vertrat, wurde auf
die SVP-Nähe des Verbands zurückgeführt. Direktor Hans-Ulrich Bigler, der selber im
Herbst des gleichen Jahres für die FDP in den Nationalrat gewählt wurde, widersprach
dieser Auslegung. Der Vorstand und die Gewerbekammer – das Parlament des SGV –
seien beide parteipolitisch breit abgestützt und ausgewogen mit Vertretern aller
wichtigen bürgerlichen Parteien besetzt, sagte er gegenüber der Sonntagszeitung. 34

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Ein Fake-Inserat der Unia sorgte im September 2018 für einen kleinen Eklat. Wie
verschiedene Zeitungen berichteten, schaltete die Gewerkschaft bereits im August ein
Job-Inserat der fiktiven Firma «Meyer Info» auf mehreren Stellensuchportalen. Das
Inserat existierte dabei in zwei fast fast identischen Versionen, wobei es sich jeweils
entweder an Männer oder an Frauen richtete. Der frappante Unterschied: Das
angegebene Jahresgehalt für Frauen lag bei CHF 64'000, während die Männer für
dieselbe Stelle CHF 80'000 erhalten sollten. Dieser Unterschied blieb nicht lange
unbemerkt, worauf sich etwa auf dem Westschweizer Newsportal «Le Matin»
Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) zum «skandalösen Unterschied» äusserte.
Im September deckte schliesslich das St. Galler Tagblatt mehrere Ungereimtheiten auf,
darunter auch, dass die Firma «Meyer Info» nicht im Handelsregister verzeichnet sei.
Bald wurden Vermutungen laut, dass die Inserate gefälscht und Teil einer politischen
Kampagne sein müssten. Auf Druck der Öffentlichkeit meldete sich schliesslich eine
Unia-Mitarbeiterin mit einem Tweet zu Wort: Die Gewerkschaft Unia, zitierte das St.
Galler Tagblatt den Tweet, habe das Inserat zur Unterstützung einer Kampagne
zugunsten der Lohngleichheit lanciert. Dabei hätten Influencer das Inserat gezielt
gestreut, um die Öffentlichkeit für das Anliegen zu sensibilisieren.
Der Zeitpunkt der Aufschaltung war nicht zufällig gewählt: Im Nationalrat wurde gegen
Ende September über eine Initiative zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung
debattiert. Bei einigen Politikerinnen und Politikern sorgte die Unia-Kampagne denn
auch für Unmut: Ruiz, nun über die Fälschung aufgeklärt, zeigte sich verärgert, da es
genügend reale Fälle von Lohndiskriminierung gebe, die man hätte thematisieren
können, wie die Basler Zeitung festhielt. Die gleichen Töne schlug Thierry Burkhart (fdp,
AG) an: Wenn die Unia auf Fake-News zurückgreifen müsse, um die Notwendigkeit einer
Änderung aufzuzeigen, bestehe ja wohl kein realer Handlungsbedarf, kritisierte er.
Derweil hoben Flavia Wasserfallen (sp, BE) und Maya Graf (gp, BL) hervor, dass zwar das
Inserat gefälscht gewesen sei, durch die Kampagne aber auf «unkonventionelle» Art auf
ein durchaus bestehendes Problem aufmerksam gemacht worden sei. 35
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